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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Als unbefriedigend empfand eine Mehrheit des Nationalrats das Strafmass für
Vergewaltigungen. Da mit dem neuen Strafrecht Freiheitsstrafen von unter drei Jahren
nicht zwingend abzusitzen sind (vorher lag die Grenze bei 18 Monaten), hat sich gemäss
den Zahlen des Bundesamtes für Justiz der Anteil der bloss zu einer bedingten Strafe
verurteilten Vergewaltiger stark erhöht. Der Rat überwies eine Motion Rickli (svp, ZH),
welche die Mindeststrafe auf drei Jahre Freiheitsentzug festlegen will. Er akzeptierte
auch eine zweite Motion Rickli (Mo. 09.3418) für eine Heraufsetzung der Mindeststrafe
für die Vergewaltigung eines Kindes unter zwölf Jahren auf sieben Jahre
Freiheitsentzug. Der Bundesrat hatte in beiden Fällen eine Ablehnung empfohlen. Er tat
dies nicht, weil er grundsätzlich gegen eine Strafverschärfung war, sondern weil er die
neu entstandenen Probleme mit den Strafmassen in einer Gesamtschau behandeln
möchte. Er wurde dabei aber nur von der SP und der GP unterstützt. 1

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der Linken überwies der Nationalrat eine Motion Joder (svp, BE)
für eine Verschärfung des Strafrahmens für vorsätzlich begangene Körperverletzung
(Mo. 08.3131). Der Bundesrat hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass der Strafrahmen
für schwere Körperverletzung mit Strafen von minimal 180 Tagessätzen Geldstrafe bis zu
maximal zehn Jahren Freiheitsentzug eigentlich gross genug sei, von den Gerichten
aber nicht immer ausgeschöpft werde. Gerade bei Gewalt- und Sexualdelikten würden
gemäss Bundesrat nur selten die strengst möglichen Strafen ausgesprochen. Eine
Motion Fiala (fdp, ZH) für eine Verschärfung des Strafrahmens für Kinderpornografie
(Mo. 08.3609) wurde von der Regierung mit dem selben Argument bekämpft und vom
Nationalrat angenommen. Der Nationalrat überwies in der Folge ein Postulat Jositsch
(sp, ZH) (Po. 09.3366), das vom Bundesrat einen Bericht darüber verlangt, ob die
Gerichte den vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafrahmen effektiv ausnutzen.
Gewalttaten mit schweren Körperverletzungen oder gar Todesfolgen sind in den letzten
Jahren oft von Jugendlichen begangen worden. Eine Motion Schlüer (svp, ZH) (Mo.
09.3314), der bei derartigen Fällen die Altersgrenze für die Beurteilung nach dem
Jugendstrafrecht vom vollendeten 19. auf das 16. Altersjahr senken wollte, scheiterte
jedoch mit 69 zu 114 Stimmen im Nationalrat. Nicht besser ging es einer analogen
Motion Reimann (svp, AG) (Mo. 09.3733) im Ständerat. Der Bundesrat hatte auch diese
beiden Vorstösse zur Ablehnung beantragt. Seine Ansicht begründete er u.a. auch in
seiner Antwort auf eine Interpellation Rickli (svp, ZH) (Ip. 09.3784). Eine Debatte über
die ungenügende Ausschöpfung des Strafrahmens durch die Gerichte fand auch in den
Medien statt. 2

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

In welche Richtung diese Revision zielen soll, machte der Nationalrat mit der
Überweisung einer Reihe von parlamentarischen Vorstössen, namentlich aus den
Reihen der SVP und der CVP, klar. So stimmte er zwei Motionen von Rickli (svp, ZH) zu,
welche eine Abschaffung des teilbedingten Strafvollzugs für Freiheitsstrafen von über
zwei Jahren (09.3428) resp. eine Verlängerung der Widerrufsfrist bei bedingten
Strafen (09.3427) von drei auf fünf Jahre fordern. Er überwies auch eine Motion
Häberli-Koller (cvp, TG) für die Abschaffung der bedingten Geldstrafen (09.3444) und
eine Motion (09.3450) Amherd (cvp, VS) für die Wiedereinführung von unbedingten
Haftstrafen von unter 24 Monaten . Die Abschaffung der bedingten Geldstrafen wurde
auch von diversen Kantonsregierungen gefordert. Der Ständerat  beschloss auf Antrag
seiner Rechtskommission, dass diese Motionen nicht als verbindlichen Auftrag an den
Bundesrat überwiesen werden sollen, sondern als Prüfungsaufträge. Damit soll
verhindert werden, dass voreilig einige Detailkorrekturen am Strafensystem
vorgenommen werden, die zu neuen Problemen führen könnten. 3

MOTION
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER
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Im Jahr 2010 hatte der Ständerat noch einige Vorstösse des Nationalrats zu behandeln,
welche die grosse Kammer im Rahmen der Sondersession zur Kriminalität und zur
Verschärfung des Strafrechts im Jahr 2009 eingereicht hatte. Die kleine Kammer blieb
der Linie, die sie bereits Ende 2009 eingeschlagen hatte treu. Zwar wurde anerkannt,
dass das Sanktionssystem im Strafgesetzbuch nicht durchgängig befriedigend sei.
Anstelle von vorschnellen Detailkorrekturen müsse aber eine umfassende Revision
angestrebt werden. Die meisten 2009 im Nationalrat eingereichten Motionen hatte der
Ständerat deshalb bereits in der Wintersession in Prüfungsanträge umgewandelt oder
abgelehnt. Entsprechend hatten im Berichtsjahr die beiden Motionen Rickli (svp, ZH),
welche eine Erhöhung des Strafmasses bei Vergewaltigungen (Mo. 09.3417) sowie ein
höheres Strafmass für die Vergewaltigung von Kindern (Mo. 09.3418) verlangten, im
Ständerat keine Chance. Sowohl der Ordnungsantrag, die Motionen an die Kommission
zurückzuweisen als auch die beiden Motionen selbst wurden abgelehnt. Das gleiche
Schicksal ereilte die Motion Stamm (svp, AG) (Mo. 09.3311), die eine unmittelbare Haft-
und Freiheitsstrafe forderte, wenn der Täter auf frischer Tat ertappt worden und
deshalb zweifelsfrei bekannt gewesen wäre. 4

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat überwies ein Postulat Rickli (svp, ZH), welches den Bundesrat dazu
auffordert, die Kosten des Strafvollzugs in der Schweiz zu evaluieren. Obwohl die
Regierung den Aufwand für einen solchen Bericht als erheblich einstuft, weil der Straf-
und Massnahmenvollzug kantonal geregelt sind und deshalb eine kohärente
Gesamtschau nur in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen möglich sei, akzeptierte
sie, dass ein solcher Bericht durchaus einem allgemeinen Interesse entspreche und
beantragte deshalb die Annahme des Postulats. 5

POSTULAT
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die Flucht des in der neuenburgischen Strafanstalt Bellevue verwahrten
Sexualstraftäters Jean-Louis B. im Zuge eines begleiteten Ausgangs am 27.6.2011
provozierte eine Motion Rickli (svp, ZH), die eine Änderung des StGB fordert, nach
welcher Hafturlaube und Ausgänge für alle Verwahrten ausgeschlossen sind. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da Vollzugsöffnungen für die
Erstellung von Prognosen über die Gemeingefährlichkeit von Tätern unerlässlich seien.
Rickli hat zusätzlich zusammen mit dem Sekretariat der SVP-Schweiz einen
Mustervorstoss verfasst, der an die SVP-Fraktion in sämtlichen Kantonsparlamenten
gehen wird. Darin wird die jeweilige Regierung aufgefordert, einen Bericht über die
Zuständigkeiten bei der Gewährung von Ausgängen zu erstellen und Ausgänge im
geschlossenen Vollzug zu streichen. In Reaktion auf den Fall Jean-Louis B. hatte der
Kanton Bern vorläufig sämtliche begleiteten Ausgänge und Urlaube für
Gemeingefährliche gestrichen. 6

MOTION
DATUM: 12.09.2011
NADJA ACKERMANN

Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), die
dafür sorgen wollte, dass lebenslange Freiheitsstrafen für besonders gefährliche
Straftäter und Wiederholungstäter auch wirklich lebenslang dauern. Konkret sollten
Richter die Möglichkeit haben, unter bestimmten Voraussetzungen eine bedingte
Entlassung – welche heute im Schnitt nach 15 Jahren geschieht – auszuschliessen. Die
Mehrheit des Rates sprach sich jedoch mit 110 zu 66 Stimmen gegen diesen
Letztentscheid durch die Richter aus. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2013
NADJA ACKERMANN

Vor dem Hintergrund der beiden Mordfälle überwies der Nationalrat zwei Motionen an
die kleine Kammer. Zum einen handelte es sich um eine Motion Rickli (svp, ZH; Mo.
11.3767), die Hafturlaube und Ausgänge für Verwahrte künftig ausschliessen wollte. Zum
anderen forderte eine Motion Amherd (cvp, VS; Mo. 11.3911), dass gefährliche Straftäter
– und nicht nur Wiederholungstäter – immer in Untersuchungshaft bleiben müssen. 8

MOTION
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Ebenfalls in Reaktion auf die beiden Mordfälle forderte ein diskussionslos überwiesenes
Postulat Rickli (svp, ZH) einen Bericht über die Entwicklung der Verwahrungspraxis in
der Schweiz seit dem letzten Bericht aus dem Jahr 2007. Die aktuellen Daten sollten die
Basis für die bevorstehende Revision des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches
sein. 9

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Anita Chaaban, die Mutter der Verwahrungsinitiative, lancierte zwei weitere
Volksinitiativen: Die erste forderte ein nicht öffentlich zugängliches Zentralregister zur
Beurteilung von Sexual- und Gewaltstraftätern, das zweite Volksbegehren deckte sich
inhaltlich mit der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) und wollte, dass die
Vollzugsbehörden für rückfällige Sexual- und Gewaltstraftäter haften. Die damit in den
Blick genommene Erweiterung der Staatshaftung auf Fälle mit Freiheitsstrafen sowie
die persönliche Haftung der Amtsträger bei Fehlentscheiden wurden von Experten als
heikel eingeschätzt. So widersprächen der Automatismus sowie das Fehlen einer
Verjährungsklausel dem Prinzip der Verhältnismässigkeit. Nicht zuletzt würde sich eine
solche Regelung auch negativ auf die Unabhängigkeit der Behörden auswirken. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.04.2014
NADJA ACKERMANN

Im Mai 2014 wurde die 2009 von der Marche Blanche lancierte und 2011 zustande
gekommene Volksinitiative „Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen“
von 63,5% der Stimmbevölkerung bei einer Stimmbeteiligung von 54,9% angenommen.
Über hundert Mitglieder zählte das überparteiliche Pro-Komitee „Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen“. Unter den Vertretern aus der BDP, CVP, FDP, SVP,
MCG, Lega und EDU befanden sich auch bekannte Politikerinnen und Politiker, wie etwa
Oskar Freysinger (svp, VS), Natalie Simone Rickli (svp, ZH) und Thomas Minder (parteilos,
SH). Ausgehend von der Ansicht, dass der vom Bundesrat ausgearbeitete und vom
Parlament 2013 verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zu wenig weit gehe, um Opfer
vor Wiederholungstätern zu schützen, eröffnete das Komitee am 25. März den
Abstimmungskampf.

Ihm stand das Contra-Komitee „Nein zur Pädophilie-Initiative“ gegenüber, welches sich
erst kurz zuvor formiert hatte und von Andrea Caroni geleitet wurde. Obwohl alle
Parteien ausser der SVP die Nein-Parole herausgegeben hatten, wurde das Nein-
Komitee erst spät aktiv. Das aus Mitte-Links-Parlamentariern zusammengesetzte
Komitee stellte sich hinter den indirekten Gegenvorschlag und kritisierte die Initiative
aus dieser Perspektive als überflüssig, unvollständig und unverhältnismässig: Seiner
Meinung nach biete das Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot einen umfassenderen Schutz der Kinder und wahre gleichzeitig den
Rechtsstaat. Auch der Bundesrat empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. Das
Parlament konnte sich bis zum Schluss nicht auf eine Abstimmungsempfehlung einigen.

Der Abstimmungskampf drehte sich folglich nicht um die Frage, ob Kinder vor sexuellen
Übergriffen geschützt werden sollten, sondern durch welche Regelung dies geschehen
sollte. Da es sich beim Kindsmissbrauch um ein emotionales Thema handelt, hatten die
Gegner der Initiative mit ihren Argumenten der Rechtsstaatlichkeit und der
Verhältnismässigkeit einen schweren Stand. Hinzu kam, dass dem Gegnerkomitee kaum
finanzielle Mittel zur Verfügung standen und es sich auf eine Website und eine
Pressekonferenz beschränken musste. So trug am Schluss das Pro-Komitee, welches
mit seinen Teddybär-Plakaten und -Inseraten aktiv auftrat, den klaren Sieg davon. Es
nützte auch nichts, dass der Bundesrat kurz vor der Abstimmung den Gegenvorschlag
per 1. Januar 2015 in Kraft setzte.

Die grösste Zustimmung fand die Initiative in der Romandie (FR 68,8%, VD 68,7%, VS
74,3%, NE 70%, GE, 73,6%, JU 71,5%) und im Tessin (83%). Am wenigsten Ja-Stimmen
bekam das Anliegen im Heimatkanton von Andrea Caroni (AR 55%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 54,9%
Ja: 1'818'658 (63,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 1'044'753 (36,5%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: BDP (1*), JCVP, SVP, EDU, MCR/MCG.
– Nein: CVP (10*), FDP (6*), SP, CSP, EVP, GLP (3*), Grüne (2*); LCH, SAJV, SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Jungwacht Blauring Schweiz, Pfadibewegung Schweiz, SATUS
Schweiz, Stiftung Kinderschutz Schweiz.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse ergab, dass es zwar durchaus einen klaren Konfliktgraben zwischen
linken Gegnern und rechten Befürwortern gab. Schliesslich gab aber vor allem die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2014
NADJA ACKERMANN
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persönliche Bedeutung der Vorlage den Ausschlag, wobei das Argument „Der Schutz des
Kindes steht über allem“ überwog. Insgesamt waren die Stimmbürger gut über die
Vorlage informiert und ihre Stimmmotivation spiegelte im Wesentlichen die Argumente
der Abstimmungskomitees wieder. Dennoch schien vielen nicht klar gewesen zu sein,
dass es neben der vorgelegten Initiative auch einen indirekten Gegenvorschlag in der
Form eines Gesetzes gab.

Nach der Abstimmung stand das Parlament ein weiteres Mal vor der schwierigen
Aufgabe, eine neue Verfassungsbestimmung umsetzen zu müssen, die einer anderen
Bestimmung der Bundesverfassung – dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit –
widerspricht. Noch im Berichtsjahr wollte die Justizministerin einen Entwurf in Form
einer Änderung des Bundesgesetzes über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot in die Vernehmlassung schicken. 11

Nur sieben Jahre nach ihrer Einführung sollen Geldstrafen wieder hinter die
Freiheitsstrafen zurücktreten. Nach dem Nationalrat beriet der Ständerat als Zweitrat
die Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, die der Bundesrat in
Reaktion auf die viel geäusserte Kritik am neuen Sanktionssystem erarbeitet hatte. Einig
waren sich die Räte, dass es auch weiterhin bedingte Geldstrafen geben sollte. Sie
dürften jedoch nur noch bis maximal 180 Tagessätze verhängt werden. Die Stärkung der
Freiheitsstrafe durch die Herabsetzung des Mindestentzugs von sechs Monaten auf drei
Tage erfordert auch Anpassungen im Strafvollzug. Deshalb soll künftig das Electronic
Monitoring definitiv eingeführt werden und die gemeinnützige Arbeit nicht mehr eine
eigene Strafe, sondern nur noch eine Vollzugsmöglichkeit darstellen. Konsens bestand
darüber, dass die strafrechtliche Landesverweisung vom Ausländergesetz in das
Strafgesetzbuch transferiert wird. Differenzen herrschten jedoch in folgenden Punkten:
Während der Nationalrat den Vorrang von Geldstrafen gegenüber Freiheitsstrafen unter
sechs Monaten aufheben und bedingte Geldstrafen nur in besonders günstigen
Umständen aussprechen wollte, war der Ständerat wie der Bundesrat mit der Erteilung
bedingter Geldstrafen grosszügiger. Uneinigkeit bestand weiter bezüglich der
Minimalhöhe des Tagessatzes: Der Nationalrat beschloss CHF 30, während der
Ständerat den Betrag in Übereinstimmung mit dem Bundesrat aus Rücksicht auf
mittellose Verurteilte auf CHF 10 festlegen sowie eine Verlängerung der
Ratenzahlungsfrist ermöglichen wollte. Schliesslich wollte die grosse Kammer bedingte
Geldstrafen immer zu hundert Prozent bedingt, während der Ständerat jeweils die
Hälfte der Strafe als unbedingt aussprechen wollte.
In der Herbstsession 2014 zeigte sich der Nationalrat wenig kompromissbereit. Eine
bürgerliche Mehrheit hielt sowohl an der Minimalhöhe von CHF 30 Tagessatz als auch an
der Wiedereinführung des Vorrangs von Freiheits- vor Geldstrafen fest. So sollte auch
bei Nichtbezahlung der Geldstrafe rasch eine Freiheitsstrafe angeordnet werden
können. Ein Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) für die komplette Abschaffung bedingter
Geldstrafen, die am Anfang der aktuellen Gesetzesrevision stand, fand jedoch keine
Zustimmung. Auch der Ständerat hielt mehrheitlich an seiner Position fest. Jedoch kam
er dem Nationalrat insoweit entgegen, dass künftig Freiheitsstrafen von drei Tagen
möglich sein sollten. Die kleine Kammer wollte es jedoch nicht den Gerichten
überlassen, welche Strafform Vorrang geniesst. Sie präferierte eine gesetzliche
Regelung, die festschreibt, dass zur Vermeidung von weiteren Straftaten und bei
begründetem Verdacht auf Nichtbezahlung anstelle einer Geld- eine Freiheitsstrafe
ausgesprochen  werden kann. Der Ball lag Ende 2014 erneut beim Nationalrat. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Haftung des Gemeinwesens, wie sie bereits bei der lebenslänglichen Verwahrung
gilt, soll künftig auf Fälle ausgedehnt werden, in denen ein verurteilter Straftäter
bedingt entlassen wird oder Strafvollzugslockerungen erhält. Der Bund oder die
Kantone sollen die Verantwortung für rückfällige Straftäter übernehmen. Dies fordert
eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH), die in Reaktion auf die tragischen
Mordfälle von 2013 eingereicht worden war und der 2014 von beiden
Rechtskommissionen Folge gegeben wurde. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.11.2014
NADJA ACKERMANN
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Zwei parlamentarische Initiativen Herzog (svp, TG; Pa.Iv. 13.453) und Rickli (svp, ZH);
Pa.Iv. 13.461) wollten das Strafgesetzbuch dahingehend ändern, dass Verwahrungen zu
Lasten stationärer Massnahmen mehr Gewicht erhalten. Während nach Ricklis
Forderung eine Therapie gar nicht mehr infrage kommen sollte, wenn die
Voraussetzungen für eine Verwahrung erfüllt sind, verlangte Herzog eine mindestens
fünfzigprozentige Erfolgschance als Bedingung für eine Therapie. Beide Initiantinnen
erhofften sich durch die Änderungen sowohl Kosteneinsparungen als auch mehr
Sicherheit für die Bevölkerung. Der Kommissionsmehrheit folgend erteilte die Mehrheit
im Nationalrat beiden Vorstössen aber eine Absage. Bedenken hinsichtlich der
Zweckmässigkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der Vereinbarkeit mit dem Prinzip der
Resozialisierung wurden geäussert. Darüber hinaus könnte konkreter Handlungsbedarf
in diesem Bereich in einem noch ausstehenden Bericht zur Verwahrungspraxis (in
Erfüllung eines Postulats Rickli, Po. 13.3978) aufgezeigt werden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2014
KARIN FRICK

Die tragischen Mordfälle Lucie, Marie und Adeline zeigten laut Natalie Rickli (svp, ZH),
dass der Resozialisierung der Täter höheres Gewicht beigemessen werde als dem
Schutz der Bevölkerung. Sie forderte deshalb mit einer parlamentarischen Initiative,
dass Wiederholungstäter, die bereits einmal rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher
Tötung, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigung verurteilt worden sind,
ungeachtet der Erfüllung weiterer Bedingungen verwahrt werden müssen. Es sei nicht
gerechtfertigt, dass jemand, der seine zweite Chance verwirkt habe, noch eine dritte
Chance bekomme. Eine therapeutische Behandlung und Strafvollzugslockerungen sowie
die bedingte Entlassung – bei hinreichend geringem Rückfallrisiko nach erfolgreicher
Therapie – würden dadurch nicht ausgeschlossen. Die RK-NR gab der Initiative im
Oktober 2014 mit 13 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Anfang September 2015 tat
es ihr die RK-SR mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gleich. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.2015
KARIN FRICK

Im Herbst 2013 hatte der Nationalrat eine Motion Rickli (svp, ZH) angenommen, welche
Hafturlaube und Ausgänge für Verwahrte in Zukunft ausschliessen wollte. Der
Ständerat ergänzte den Motionstext auf Antrag seiner Kommissionsmehrheit
dahingehend, dass nur unbegleitete Hafturlaube und Ausgänge für Verwahrte
ausgeschlossen werden sollen. Mit 26 zu 14 Stimmen bei 0 Enthaltungen nahm der
Zweitrat in der Wintersession 2015 die Motion in geänderter Fassung an. 16

MOTION
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Anfang Juni 2016 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative vor. Er orientierte sich dabei klar an der in der Vernehmlassung mehrheitlich
begrüssten, aber vom Initiativkomitee harsch kritisierten Umsetzungsvariante mit
Härtefallklausel. Der vorgelegte Entwurf ist das Resultat des Versuchs, eine Brücke
zwischen dem von der Initiative geforderten Automatismus und den Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere der Verhältnismässigkeit, zu schlagen. So soll das
lebenslange Tätigkeitsverbot vom Strafgericht grundsätzlich immer zwingend
ausgesprochen werden, wenn Letzteres eine erwachsene Person wegen einer
Sexualstraftat an einer „minderjährigen, schutzbedürftigen, zum Widerstand unfähigen
oder urteilsunfähigen Person, die sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen
Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnte“, verurteilt – und zwar unabhängig von den
Umständen des Einzelfalls und dem im konkreten Fall ausgesprochenen Strafmass. Um
der Verhältnismässigkeit dennoch Rechnung zu tragen, soll in „besonders leichten
Fällen“ ausnahmsweise von einem lebenslangen Tätigkeitsverbot abgesehen werden
können. Keine Möglichkeit für Ausnahmen vorgesehen sind jedoch bei bestimmten,
schweren Anlasstaten sowie bei pädophilen Tätern im Sinne der Psychiatrie. Zudem soll
bei nicht pädophilen Tätern nach frühestens 10 Jahren eine Lockerung oder Aufhebung
des Tätigkeitsverbotes geprüft werden können.

Beim Initiativkomitee der Pädophilen-Initiative sorgte der Umsetzungsvorschlag des
Bundesrates für Unmut. Es warf dem Bundesrat vor, die Täter anstatt die Kinder zu
schützen. Die Ausnahmeregelung sei zu weit gefasst, wurden im Abstimmungskampf
doch nur Ausnahmen in Fällen der einvernehmlichen Jugendliebe diskutiert. Ein ganzer
Ausnahmenkatalog, wie ihn der Bundesrat präsentierte, gehe definitiv zu weit. Co-
Präsidentin und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli (ZH) äusserte die Befürchtung, dass auf
diese Weise viele Täter kein lebenslängliches Berufsverbot erhalten würden. Auch die
Überprüfungsmöglichkeit stiess den Verfechtern einer wortgetreuen Umsetzung sauer
auf: „Endgültig ist endgültig“, zitierte das St. Galler Tagblatt den Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni in dieser Hinsicht. Die mögliche Überprüfung nach 10 Jahren
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KARIN FRICK
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widerspreche der vom Volk gewollten Endgültigkeit des Tätigkeitsverbotes.

Kurz nach der Veröffentlichung der bundesrätlichen Botschaft brachte SP-Nationalrätin
Chantal Galladé (ZH) einen ganz anderen Vorschlag aufs Tapet: Statt im Strafrecht, wo
der Schwerpunkt auf der Bestrafung der Täter liege, könne das Anliegen im Zivilrecht
mit Schwerpunkt auf den Kindes- und Jugendschutz umgesetzt werden. Es könnten
dort Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen erlaubt ist. Dadurch erhoffte sie sich, den Konflikt mit dem
Verhältnismässigkeitsprinzip zu umschiffen. Die Idee stiess jedoch sowohl beim
Initiativkomitee als auch bei Initiativgegner Caroni auf Skepsis. 17

In Erfüllung eines Postulats von Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) veröffentlichte der
Bundesrat im Juli 2015 seinen Bericht zur Verwahrungspraxis in der Schweiz. Der
Bericht basierte auf Daten des BFS, auf Erhebungen einer Arbeitsgruppe der KKJPD
sowie auf einer schriftlichen Umfrage bei den Kantonen. Er zeigte auf, dass seit dem
Inkrafttreten des neuen Sanktionenrechts im Januar 2007, gemäss welcher eine
gefährliche Person mit einer psychischen Störung nur verwahrt werden darf, wenn eine
Therapie keinen Erfolg verspricht (Art. 64 StGB), die Anzahl verwahrter Personen
abgenommen hat. Waren Ende Dezember 2006 noch 229 Straftäter und Straftäterinnen
verwahrt, schrumpfte diese Zahl in den nächsten sieben Jahren auf 144. 80
altrechtliche Verwahrungen wurden in diesem Zeitraum in eine stationäre Massnahme
nach Art. 59 StGB umgewandelt. Der Nationalrat schrieb das Postulat im Sommer 2016
ab. 18

BERICHT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Nachdem der Ständerat die Motion dahingehend abgeändert hatte, dass es keine
unbegleiteten Hafturlaube und Ausgänge für Verwahrte mehr geben soll, musste sich
der Nationalrat noch einmal mit Natalie Ricklis (svp, ZH) Anliegen befassen. Die RK-NR
beantragte ihrem Rat mit 12 zu 11 Stimmen die Ablehnung der Motion und schloss sich
damit der Ansicht des Bundesrates an. Während die Minderheit, welche sich für die
Annahme des Vorstosses aussprach, verwahrte Personen als „potenziell sehr gefährlich“
einstufte und die Gesellschaft keinem „vermeidbaren Risiko“ in der Begegnung mit
solchen Personen aussetzen wollte, zweifelte die Mehrheit am sicherheitsfördernden
Charakter der Massnahme. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begründete die
Bedenken damit, dass Verwahrte – nicht: lebenslänglich Verwahrte – dereinst entlassen
werden können, wenn sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen. Hierzu sei
ein schrittweiser Vollzug nötig, in dem Sinne, dass sich die verwahrte Person zuerst in
begleiteten, dann in unbegleiteten Ausgängen bewähren müsse, bevor eine bedingte
Freilassung in Frage komme. Es sei nicht einleuchtend, dass es der öffentlichen
Sicherheit dienlich sei, hier den Schritt des unbegleiteten Urlaubs herauszubrechen
und vom begleiteten Ausgang direkt zur bedingten Entlassung überzugehen. Die
Mehrheit der grossen Kammer liess sich von dieser Argumentation jedoch nicht
überzeugen und überwies die Motion mit 100 zu 71 Stimmen bei 10 Enthaltungen an den
Bundesrat. 19

MOTION
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK

Mit ihrer 2013 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Natalie Rickli (svp,
ZH), dass Straftäter nur dann bedingt aus der Verwahrung entlassen werden dürfen,
wenn praktisch sichergestellt ist, dass die Person sich in Freiheit bewährt und keine
Gefahr für die Bevölkerung mehr besteht. Während die RK-NR der Initiative im Herbst
2014 mit Stichentscheid des Präsidenten knapp Folge gegeben hatte, hatte sie die
Mehrheit der RK-SR ein Jahr später abgelehnt. In der Wintersession 2016 befasste sich
deshalb der Nationalrat mit dem Anliegen. Die Gegner der Initiative gaben zu Bedenken,
die Änderung sei in der Praxis wohl kaum umsetzbar, da es kein Nullrisiko gebe.
Verbessert werden müsse nicht das Gesetz, sondern die Gerichtspraxis und darüber
hinaus gebe es heute statistisch gesehen praktisch keine bedingten Entlassungen aus
der Verwahrung mehr. Ricklis Unterstützer argumentierten hingegen, die neue
Bestimmung führe keinen Automatismus, sondern ein zusätzliches Kriterium für die
bedingte Entlassung ins Gesetz ein. Durch die höhere Hürde könne das Rückfallrisiko
minimiert werden; die Sicherheit der Bevölkerung müsse im Zweifelsfall Vorrang haben.
Nach kurzer Diskussion gab der Nationalrat der Initiative mit 118 zu 53 Stimmen bei 10
Enthaltungen Folge. Die grünliberale Fraktion stellte sich als einzige geschlossen
dagegen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2016
KARIN FRICK
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Ohne Gegenstimme nahm der Nationalrat im März 2016 eine Motion Rickli (svp, ZH) zum
Thema Kinderpornografie an. Der Vorstoss fordert ein Verbot von gewerbsmässigem
Handel mit Posing-Bildern, also von Nacktbildern von Kindern, welche aufgrund
mangelnder expliziter sexueller Inhalte nicht als Kinderpornografie gelten. Diese
Grauzone werde von Pädokriminellen ausgenutzt und vor solchem Missbrauch müssten
Kinder und Jugendliche geschützt werden, so die Motionärin. Der Bundesrat hatte die
Motion zur Annahme empfohlen, gleichzeitig aber auch auf die
Abgrenzungsschwierigkeiten bei privaten Bildern hingewiesen. Im Ständerat wurde das
Anliegen im Dezember 2016 weitaus kontroverser diskutiert und schliesslich mit
Stichentscheid des Präsidenten äusserst knapp gutgeheissen. 21

MOTION
DATUM: 06.12.2016
KARIN FRICK

Der Weg der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) mit der Forderung, dass
bedingte Entlassungen aus der Verwahrung nur bei praktisch vorhandener Sicherheit
erfolgen dürfen, endete in der Frühjahrssession 2017 in der kleinen Kammer. Die
Standesvertreter folgten den Argumenten der vorberatenden RK-SR, welche dem Rat
deutlich mit 11 zu einer Stimme beantragt hatte, der Initiative keine Folge zu geben, da
sie sich in der vorliegenden Formulierung nicht umsetzen lasse. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2017 verlängerte der Nationalrat die Frist zur Behandlung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), die dem zuständigen Gemeinwesen die
Haftung bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen aufbürden will. Dies
geschah, nachdem die nationalrätliche Rechtskommission beschlossen hatte, der
KKJPD einen Vorentwurf zur Umsetzung der Initiative zur Stellungnahme zu
unterbreiten, da der Strafvollzug in die Zuständigkeit der Kantone falle. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
KARIN FRICK

Die nationalrätliche Rechtskommission möchte vor der Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) zur Verwahrung bei rückfälligen Tätern
ausführliche Anhörungen durchführen. Sie beantragte ihrem Rat deshalb, die Frist für
die Umsetzung der Initiative um zwei Jahre, also bis zur Sommersession 2019, zu
verlängern. In der Sommersession 2017 genehmigte der Nationalrat die
Fristverlängerung diskussionslos. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Nationalrat im Frühjahr 2017 die Behandlungsfrist für die
parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) verlängert hatte, erarbeitete die RK-NR einen
Vorentwurf, der in Übereinstimmung mit dem Ziel der Initiative dem Staat die Haftung
bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen auferlegt. Im Sinne einer
Kausalhaftung – also unabhängig von Verschulden oder unerlaubtem Handeln vonseiten
der Staatsangestellten – soll der Staat für einen Schaden haften, der von einem
rückfällig gewordenen Täter im geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug verursacht
wurde. Bei der KKJPD stiess dieser Vorentwurf auf grossen Widerstand: Die Kantone
befürchteten, dass als Folge der neuen Regelung weniger Vollzugslockerungen gewährt
würden, dass es bei den kantonalen Vollzugsämtern zu Rekrutierungsschwierigkeiten
kommen könnte und dass die Arbeit der kantonalen Justizbeamten insgesamt
erschwert würde. Darüber hinaus störte sich die Kommission an dem Gedanken, eine
Staatshaftung für rechtmässiges Staatshandeln einzuführen, und gelangte zur
Überzeugung, dass eine solche Regelung das System der stufenweisen
Wiedereingliederung infrage stellte. Aus diesen Gründen stellte die
Kommissionsmehrheit den Antrag auf Abschreibung der Initiative. Die
Kommissionsminderheit sah jedoch keine Einschränkung der Wiedereingliederung, da
die neue Regelung nur für Wiederholungstäter gelte, nicht aber für Ersttäter. Sie
betonte, der Staat trage eine Mitverantwortung für durch Wiederholungstäter
verursachte Schäden, und beantragte die Nichtabschreibung. Mit einem flammenden
Plädoyer für ihr Anliegen konnte Rickli eine rechtsbürgerliche Mehrheit im Nationalrat
hinter sich bringen. Mit 109 zu 77 Stimmen bei 10 Enthaltungen stimmte die grosse
Kammer im Sommer 2017 gegen das Abschreiben. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK
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Der Nationalrat setzte sich in der Wintersession 2017 als Zweitrat mit den Änderungen
im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz zur Umsetzung der Pädophilen-Initiative
auseinander. Im Gegensatz zum Erstrat war hier Eintreten unbestritten. Von
verschiedensten Fraktionssprechern wurde betont, dass Artikel 123c BV nicht direkt
anwendbar und daher eine Konkretisierung der Verfassungsbestimmung auf
Gesetzesebene unerlässlich sei. Ähnlich wie im Ständerat wurde hingegen auch in der
grossen Kammer immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, die Initiative
so wortgetreu wie möglich, aber gleichzeitig in den Schranken der rechtsstaatlichen
Grundsätze, insbesondere der Verhältnismässigkeit, umzusetzen. Die Meinungen
darüber, wie das beste Verhältnis von Wortlaut und Verhältnismässigkeit aussehe,
gingen jedoch erwartungsgemäss weit auseinander. So forderte Natalie Rickli (svp, ZH)
als Sprecherin der SVP-Fraktion den Rat auf, mehr an die Opfer zu denken als an die
Täter, und BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG) stellte klar, seiner Fraktion
sei „der Schutz der Kinder wesentlich wichtiger als die Erfüllung des Berufswunsches
eines verurteilten Straftäters.“ Auf der anderen Seite betonten die
Fraktionsvertreterinnen und -vertreter der SP, der FDP, der Grünen, der CVP und der
GLP die Wichtigkeit einer Härtefallklausel, die wenigstens einen minimalen
richterlichen Ermessensspielraum sicherstellt.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, beschäftigte sich die
grosse Kammer im ersten Block der Detailberatung mit den Voraussetzungen für die
Anordnung der Tätigkeitsverbote. Sie hatte hier in drei Fragen über Minderheitsanträge
ihrer vorberatenden Rechtskommission zu befinden. Erstens wollte eine Minderheit
Arslan (basta, BS) bei der Definition des Begriffs „Kinder“ dem Ständerat folgen. Dieser
hatte beschlossen, dass nur Anlasstaten, die an Kindern unter 16 Jahren begangen
worden sind, automatisch zu einem lebenslangen Verbot von Berufen und Tätigkeiten
mit Kontakt zu Minderjährigen führen sollen. Im Gegensatz dazu beantragte die
Kommissionsmehrheit, sich an den bundesrätlichen Entwurf zu halten und die
Altersgrenze bei 18 Jahren festzusetzen – wie sie im geltenden Recht, namentlich im
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, schon
bestehe. Breiten Zuspruch erhielt der Antrag Arslan jedoch nur aus den Fraktionen der
Grünen und der FDP, womit der Minderheitsantrag wuchtig verworfen wurde und der
Nationalrat sich in dieser Sache dem Bundesrat anschloss. Zweitens beantragte eine
Minderheit Guhl (bdp, AG), die Antragsdelikte Exhibitionismus und sexuelle Belästigung
wieder in den Katalog der Anlasstaten für ein zwingendes, lebenslängliches
Tätigkeitsverbot aufzunehmen – und zwar bei Minderjährigen wie auch bei
Erwachsenen. Obwohl dieses Ansinnen eigentlich dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates entsprochen hätte, empfahl Bundesrätin Sommaruga, den Antrag Guhl
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Das Konzept des Ständerates sei
in diesem Punkt überzeugend und es mache durchaus Sinn, die beiden leichten
Straftatbestände aus dem Deliktkatalog auszuschliessen. Die Unterstützung der
geschlossenen SVP-, BDP- und CVP-Fraktionen reichte zusammen mit vereinzelten
weiteren Stimmen dennoch aus, um dem Minderheitsantrag Folge zu geben und den
Beschluss des Ständerates zu kippen. Als Drittes stimmte der Nationalrat über einen
Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) ab, der auch den Straftatbestand der Pornografie zum
Eigenkonsum wieder in den Katalog von Anlasstaten einfügen wollte. Diesmal sprach
sich auch Bundesrätin Sommaruga für die Rückkehr zum bundesrätlichen Entwurf aus,
die dann mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor auch beschlossen wurde.

Der zweite Block beinhaltete die Ausnahmebestimmungen, die Überprüfung der
Tätigkeitsverbote und alle restlichen Bestimmungen. Hier beantragte eine Minderheit
um Natalie Rickli (svp, ZH), die Härtefallklausel ganz aus dem Gesetz zu streichen; die
vom Ständerat eingefügte explizite Ausnahmebestimmung für Fälle einvernehmlicher
Jugendliebe genüge vollends. Mit 101 zu 73 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich
der Nationalrat jedoch für die Beibehaltung der Härtefallklausel aus. Dagegen stimmten
neben der geschlossenen SVP-Fraktion die Mehrheit der BDP-Fraktion sowie
Vereinzelte aus den Fraktionen der FDP, CVP und SP. Eine weitere Kampfabstimmung
gab es zur Frage der Überprüfungsmöglichkeit bei lebenslänglichen Tätigkeitsverboten.
Während die Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgen und keine
Überprüfungsmöglichkeit vorsehen wollte, beantragte eine Minderheit Tschäppät (sp,
BE), die bundesrätliche Lösung mit Überprüfungsmöglichkeit nach 10 Jahren für nicht
pädophile Täter zu übernehmen. Eine zweite Minderheit Bauer (fdp, NE) legte indes
einen Kompromissvorschlag dar, wonach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot
grundsätzlich nicht aufgehoben werden kann, es sei denn ein unabhängiges Gutachten
stellt fest, dass kein Risiko mehr besteht. Mit dieser Formulierung sollte ein Konflikt mit
der EMRK vermieden werden. Im Rat scheiterten beide Minderheitsanträge deutlich am
Widerstand der SVP- BDP-, GLP- und CVP-Fraktionen. Ein Einzelantrag Nidegger (svp,
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GE), der die explizite Ausnahmebestimmung für die Jugendliebe streichen wollte, blieb
chancenlos. Bei allen übrigen Bestimmungen folgte der Nationalrat den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit und schloss sich damit im Grossen und Ganzen dem Beschluss
des Ständerates an. Einstimmig nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an und gab sie damit zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 26

Datenschutz und Statistik

Nachdem der Ständerat als Erstrat im Sommer 2015 über das neue Strafregistergesetz
beraten hatte, war im Frühling 2016 der Nationalrat als Zweitrat an der Reihe. In der RK-
NR gaben vor allem die Komplexität des Gesetzes, der Datenschutz, die Verwendung der
AHV-Nummer zur Identifizierung der Personen, das Unternehmensstrafregister und die
Anpassung des DNA-Profil-Gesetzes Anlass zu Diskussionen. Von der Zweckmässigkeit
der Vorlage dennoch überzeugt, beantragte die Kommissionsmehrheit ihrem Rat
Eintreten. Ein Nichteintretens- und ein Rückweisungsantrag – beide mit der
Begründung, das Gesetz sei zu komplex – fanden jeweils nur in der SVP-Fraktion
Unterstützung und scheiterten klar. Gleich zu Beginn der Detailberatung widmete sich
der Nationalrat dem inhaltlich bedeutsamsten Punkt der Vorlage, dem Strafregister für
Unternehmen. Da sich die kleine Kammer im Vorjahr gegen die Einführung eines
solchen Registers ausgesprochen hatte, forderte eine Minderheit um Margret Kiener
Nellen (sp, BE), diese Bestimmungen wie vom Bundesrat ursprünglich vorgesehen
wieder ins Gesetz aufzunehmen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass die
Einführung eines Unternehmensstrafregisters als Mittel zur Korruptionsbekämpfung
ausdrücklich von der Greco empfohlen worden sei. Darüber hinaus sei die Idee auch in
der Vernehmlassung überwiegend positiv aufgenommen worden und werde von
juristischer Seite ebenfalls begrüsst. Obwohl sich auch Bundesrätin Sommaruga noch
einmal klar für das Unternehmensstrafregister ausgesprochen hatte, folgte die
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat dem Ständerat und erteilte der Einführung eines
solchen Registers mit 127 zu 55 Stimmen eine klare Absage. Die Personenidentifikation
mittels AHV-Nummer war der SVP-Fraktion ein Dorn im Auge; ihr Sprecher Yves
Nidegger (svp, GE) sah dadurch den Datenschutz gefährdet. Ausserhalb der SVP-
Fraktion teilte jedoch niemand diese Ansicht, wodurch der entsprechende Antrag keine
Mehrheit fand. Demgegenüber wurde mit der Gutheissung eines Minderheitsantrages
Nidegger (svp, GE) mit 86 zu 83 Stimmen die Eintragung von Einstellungsverfügungen in
VOSTRA verhindert. Für die äusserst knappe rechtsbürgerliche Mehrheit standen diese
Strafregistereinträge in Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Dasselbe Argument
brachte SVP-Fraktionssprecher Nidegger auch gegen die Registrierung von laufenden
Strafverfahren vor, hier jedoch ohne Erfolg. Das Wissen um laufende Strafverfahren sei
für viele Behörden unverzichtbar, so die Meinung der Ratsmehrheit. Eine neue
Differenz zum Ständerat schuf die grosse Kammer bei den Löschfristen für
Strafregistereinträge. Während der Entwurf des Bundesrates vorgesehen hatte, dass
nur Urteile zu lebenslänglichen Haftstrafen lebenslang im Strafregister verbleiben
sollen, definierte der Nationalrat einen Deliktkatalog aus schweren Verbrechen gegen
Leib und Leben, deren Einträge bis zum Tod des Täters nicht gelöscht werden sollen.
Bundesrätin Sommaruga kritisierte den Katalog als "nicht mit rechtsstaatlichen
Prinzipien vereinbar", was die bürgerliche Mehrheit jedoch nicht umzustimmen
vermochte. Schliesslich entbrannte bei den Änderungen einzelner Normen des DNA-
Profil-Gesetzes eine Debatte um die Löschfristen von DNA-Profilen, ausgelöst durch
einen Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH), demzufolge DNA-Daten in bestimmten Fällen
gar nicht mehr gelöscht werden sollten. Ausserhalb des rechtsbürgerlichen Blocks war
man aber der Ansicht, die Beratung des Strafregistergesetzes sei nicht der richtige Ort,
um so weitreichende Grundrechtseinschränkungen sozusagen nebenbei vorzunehmen.
Überdies hatte der Rat zu diesem Thema schon ein Postulat überwiesen, das den
Bundesrat beauftragt, die Löschfristen der DNA-Profile zu evaluieren. Der Antrag wurde
folglich abgelehnt. Bei den übrigen Bestimmungen folgte die grosse Kammer
diskussionslos ihrer Kommission, welche in Differenz zum Ständerat noch einige
Ergänzungen zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative in die Vorlage eingebracht
hatte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 150 zu 30 Stimmen aus der SVP-
Fraktion bei einer Enthaltung angenommen. 27
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Kriminalität

Mit knapper Mehrheit (89 zu 84 Stimmen) sprach sich der Nationalrat gegen eine Motion
der SVP aus, welche eine obligatorische Nachbetreuung aller wegen Missbrauchs von
Kindern Verurteilten verlangte. Die ablehnende Rechtskommission begründete ihren
Antrag damit, dass diese Massnahme für schwere Taten bereits bestehe, für alle Delikte
aber unverhältnismässig wäre. Mit einer noch knapperen Mehrheit (88 zu 87) stimmte er
dagegen einer Motion Rickli (svp, ZH) zu, welche ein nationales Register für verurteilte
Pädophile fordert. 28

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat war bezüglich der Schaffung eines nationalen Registers für verurteilte
Pädophile bzw. für Sexual- und schwere Gewalttäter gespalten. Bereits 2009 hatte die
grosse Kammer einer entsprechenden Motion Rickli (svp, ZH) äusserst knapp mit 88 zu
87 Stimmen zugestimmt. Eine ähnliche lautende parlamentarische Initiative der Zürcher
SVP-Politikerin wurde im Berichtsjahr wieder nur knapp angenommen (89:80). Beide
Vorlagen wurden vom Ständerat dann allerdings abgelehnt mit der Begründung, dass
bereits genügend Informationen in alternativen Registern vorhanden seien und dass die
Vorstösse aufgrund ihres Diskriminierungspotenzials zu weit gingen. 29

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Zwei gleichlautende Postulate zum Thema Prävention pädosexueller Straftaten wurden
im September 2016 von Natalie Rickli (svp, ZH) im Nationalrat (Po. 16.3637) und von
Daniel Jositsch (sp, ZH) im Ständerat (Po. 16.3644) eingereicht. Demnach soll der
Bundesrat in einem Bericht die Wirkung von Präventionsprojekten nach dem Vorbild
von „Kein Täter werden“ in Deutschland oder „Dis No“ in der Romandie auf potenzielle
pädosexuelle Straftäter sowie den Erfolg solcher Projekte in der Praxis darlegen. Die
genannten Projekte ermöglichen es Personen mit pädophiler Neigung, die aber nicht
straffällig werden wollen, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Zudem soll im Bericht
die Frage erörtert werden, ob durch ein ausgebautes Präventionsangebot in der
Schweiz solche Straftaten verhindert werden könnten und falls ja, wie ein
entsprechendes Angebot gewährleistet werden könnte und welche Rolle dabei dem
Bund zukäme. Im Dezember 2016 wurden beide Postulate vom jeweiligen Rat
oppositionslos überwiesen. 30

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Der im Berichtsjahr angekündigte Rücktritt von Peter Spuhler (svp, TG) und der längere
gesundheitsbedingte Ausfall von Natalie Rickli (svp, ZH) lösten eine Debatte über die
Grenzen des Milizsystems aus. Spuhler kündigte an, aufgrund seiner hauptberuflichen
Belastung keine Zeit mehr für die nationale Politik zu haben und Rickli musste sich
aufgrund eines Burnouts behandeln lassen. Auf der einen Seite wurde moniert, dass
aufgrund des hohen Zeitaufwands und der hohen Entschädigung für nationale Mandate
das Milizsystem sowieso ein Mythos sei. Auf der anderen Seite wurde argumentiert, dass
das halbprofessionelle Parlament zur Schweiz gehöre und wesentlich effizienter sei als
ein Berufsparlament. Darüber hinaus seien Milizparlamentarier unabhängiger von
Partei- und Verbandsinteressen. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.12.2012
MARC BÜHLMANN

Seit 2003 können Parlamentarierinnen und Parlamentarier beim Ausscheiden aus den
Räten eine so genannte Überbrückungshilfe beantragen. Maximal zwei Jahre lang wird
eine Entschädigung ausbezahlt, wenn das ehemalige Ratsmitglied keinen Beruf (mehr)
findet, der mit einem gleichwertigen Einkommen entlohnt wird. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangt Natalie Rickli (svp, ZH) die Abschaffung der
Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. In ihrer
Argumentation rechnet sie vor, dass seit 2004 insgesamt CHF 820'000 an 22 ehemalige
Ratsmitglieder ausbezahlt worden seien. Stossend sei, dass auch Parlamentarierinnen
und Parlamentarier wie „normale“ Arbeitnehmende Arbeitslosenentschädigung fordern
könnten und mit der Überbrückungshilfe besser gestellt seien. Leider entwickle sich
das Milizparlament schleichend zu einem Berufsparlament. Ein Ratsmitglied müsse aber
nach wie vor in der Lage sein, bei einer Abwahl den ehemaligen Beruf wieder
aufzunehmen – und zwar ohne Überbrückungshilfe. 
Die SPK-NR nahm diese Argumentation auf und gab der Initiative der SVP-Politikerin mit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.88 - 01.01.18 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



17 zu 7 Stimmen Folge. Nicht einverstanden war allerdings die SPK-SR, die dem Anliegen
knapp mit 7 zu 6 Stimmen eine Absage erteilte. In begründeten Einzelfällen sei eine
solche bescheidene Hilfe zu gewähren. Darüber hinaus würden keine Mehrkosten
anfallen, da diese Hilfe ja nicht zusätzlich, sondern anstelle von
Arbeitslosenentschädigungen ausbezahlt werde. 32

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
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Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
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agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 33

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
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dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 34

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Annahme der Minarettinitiative 2009 hat im Berichtsjahr eine Debatte über
Umfragen im Vorfeld von Abstimmungen ausgelöst. Die Resultate der Umfragen, welche
die GfS im Auftrag der SRG durchgeführt hatte, wichen ungewöhnlich stark vom
Abstimmungsresultat ab. Dies verursachte auch in den Räten einigen Wirbel. Noch Ende
2009 reichte Mörgeli (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, die für Radio und
Fernsehen ein Verbot von Meinungsumfragen zu Wahlen und Abstimmungen forderte.
Die Staatspolitische Kommission (SPK-NR) lehnte diese Initiative mit 13 zu 9 Stimmen
bei vier Enthaltungen ab, reichte aber ihrerseits eine Motion ein, mit welcher die
Rahmenbedingungen für die Publikation von Meinungsumfragen vor Wahlen und
Abstimmungen geregelt werden sollen (10.3642). Beide Vorlagen werden von den Räten
erst 2011 behandelt. (Siehe auch die Interpellation Rickli (svp, ZH) (10.5180)).Nachdem
die SRG drei Studien in Auftrag gegeben hatte, welche die Diskrepanzen zwischen
Umfrage- und Abstimmungsresultat insbesondere auf soziale Erwünschtheit (falsche
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Antworten aus Angst vor sozialer Ablehnung bei korrekter Antwort) zurückführten und
aufzeigten, dass Umfragen keinen signifikanten Einfluss auf den Abstimmungsentscheid
haben, glätteten sich die Wogen ein wenig. Nach einmaligem Unterbruch gab die SRG
beim GfS für die Abstimmungen vom 26. September wieder Umfragen in Auftrag.
Freilich hatte die Nicht-Veröffentlichung der Umfrageresultate für die Abstimmungen
vom 7. März von links bis rechts für Unmut gesorgt. Die SRG hatte nämlich für diesen
Urnengang nicht ganz auf Umfragen verzichtet. Die Ergebnisse der GfS-Umfragen, die ja
letztlich von den Gebührenzahlern finanziert wurde, wurden jedoch nicht veröffentlicht
und auch den Parteien nicht zur Verfügung gestellt. Die SRG verteidigte sich mit dem
Argument, dass die Umfrage gebraucht werde, um die Probleme bei der
Minarettinitiative zu untersuchen. 35

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich wurden insgesamt 30 Listen eingereicht, auf denen sich 275
Kandidatinnen (34,3%) und 527 Kandidaten um die 34 Zürcher Nationalratssitze
bewarben. Damit war die Zahl der Listen im Vergleich zu den eidgenössischen Wahlen
2007 (29 Listen) wieder angewachsen, hatte die Rekordzahl von 34 Listen aus dem Jahr
1991 aber nicht überboten. Die Zahl der Kandidierenden war marginal tiefer als 2007
(804) und wesentlich tiefer als 2003 (964). Ebenfalls weiterhin rückläufig war der
Frauenanteil unter den Kandidierenden, der 2003 noch 38,4% betragen hatte (2007:
37,7%). Sowohl die SP als auch die SVP starteten mit Listen für Auslandschweizerinnen
und -schweizer. Neu traten die BDP und zahlreiche Kleinstparteien an, darunter etwa
die Anti PowerPoint Partei, die Narrenpartei oder eine Liste mit Parteilosen. Anders als
2007 kam keine grosse Listenverbindung der Linken mehr zustande: SP, Grüne und CSP
verbanden sich auf der einen und AL, Piraten und Konfessionslose auf der anderen
Seite. In der Mitte verbanden sich die CVP, die BDP, die EVP, die GLP und die Tierpartei.
Wie in den meisten anderen Kantonen, in denen die EDU antrat, verband sie sich auch
in Zürich mit der SVP. Vier der 34 Sitze wurden frei. Insbesondere die SP, die sieben
Sitze innehatte und von der drei Nationalrätinnen und Nationalräte zurücktraten (Mario
Fehr, Christine Goll, Anita Thanei), hatte einen Aderlass zu verkraften. Den vierten
vakanten Sitz (Hans Rutschmann) hatte die SVP zu verteidigen.

Die grossen Gewinnerinnen im Kanton Zürich waren die BDP und die GLP, die
sozusagen Heimvorteil genoss: Die Grünliberalen hatten sich im Kanton Zürich 2004
von den Grünen getrennt und konstituiert. Die drei bereits 2007 eroberten, allesamt
aus Zürich stammenden GLP-Mandate konnten 2011 nicht nur verteidigt, sondern um
einen weiteren Sitz ausgebaut werden. Zu den drei Bisherigen wurde neu Thomas Maier
in den Nationalrat gewählt. Der Wählerzuwachs um 4,5 Prozentpunkte auf 11,5% wurde
nur noch von der BDP überflügelt, die in Zürich auf Anhieb auf 5,3%
Wählerstimmenanteil kam und damit zwei Sitze eroberte. Für die BDP schickten die
Zürcher Wahlberechtigten Lothar Ziörjen und Rosmarie Quadranti-Stahel nach Bern.
Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen auf Kosten der SVP, der CVP und der GP, die je
einen Sitz abgeben mussten. Die SVP fiel auf 29,8% Wähleranteil (-4,1 Prozentpunkte)
und 11 Sitze zurück. Der Sitz von Hans Rutschmann konnte damit nicht verteidigt
werden. Christoph Blocher schaffte es wieder in den Nationalrat. Nicht er, sondern
Natalie Rickli bekam allerdings die meisten Wählerstimmen (145'776). Neu für die SVP
wurde Hans Egloff gewählt. Abgewählt wurden somit Ernst Schibli und Ulrich Schlüer,
der bereits 2007 abgewählt worden, aber wieder nachgerutscht war. Die CVP, die ihren
2007 eroberten Sitz wieder abgeben musste (neu: 2 Sitze) kam noch auf 5%
Wähleranteil (-2,6 Prozentpunkte). Für die CVP nicht mehr wiedergewählt wurde Urs
Hany. Die Grünen mussten einen Verlust von zwei Prozentpunkten hinnehmen und
kamen mit neu 8,4% Wähleranteil auf drei Sitze. Neu gewählt wurde Balthasar Glättli,
der auch von seiner Ständeratskandidatur profitiert haben dürfte. Abgewählt wurden
hingegen Marlies Bänziger und Katharina Prelicz-Huber. Die SP (19,3%, -0,5
Prozentpunkte, 7 Sitze), die FDP (11,6%, -1,6 Prozentpunkte, 4 Sitze) und die EVP (3,1%,
-0,6 Prozentpunkte, 1 Sitz) konnten ihre Sitze trotz Verlusten halten. Die SP konnte
damit alle drei vakanten Sitze verteidigen und wurde neu von Thomas Hardegger,
Jacqueline Badran und Martin Naef vertreten. Bei der FDP und der EVP wurden die
Bisherigen bestätigt. Über 1% der Stimmen erhielten auch die EDU (1,9%) und die
Alternative Liste (1%). Die Piratenpartei war mit 0,9% elftstärkste Partei. Alle drei
blieben allerdings ohne Sitz. Der Kanton Zürich wird nach den Wahlen 2011 mit 10
Frauen und 24 Männern in Bern vertreten sein. Der Frauenanteil nahm damit im
Vergleich zu 2007 von 35,3% auf 29,4% ab. Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich
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betrug 46,8% und war damit über zwei Prozentpunkte tiefer als noch 2007. 36

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Dans le courant du mois d’avril, le Conseil fédéral a annoncé l’activation de la clause de
sauvegarde envers les Etats de l’UE-8 (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Slovaquie, Slovénie et République Tchèque). Cette activation a signé la réintroduction
de contingents pour les autorisations de séjours de catégorie B délivrées aux
ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et
tchèques durant une année. Le Conseil fédéral a relevé les effets économiques positifs
de la libre circulation des personnes, mais a également noté l’importance de mener un
débat sur les questions de l’immigration et de la politique économique. Cette
activation a contrarié non seulement les pays concernés, mais également l’UE. En effet,
la clause de sauvegarde peut être activée si le nombre d’autorisations délivrées en une
année dépassent de 10% la moyenne des permis délivrés au cours des trois dernières
années. Ce dépassement est observé en Suisse pour les pays concernés, mais non si
l’on tient compte de l’ensemble des arrivants de nationalité européenne. Cette
différence a amené Bruxelles à qualifier la décision suisse de discriminatoire. Les effets
de cette décision devraient cependant être minimes, car elles ne concerneraient que
4'000 personnes. Bien que conscients de la portée limitée et symbolique de cette
décision, qualifiée même de « non-événement qui ne résoudra rien » par le président
du PS, tous les partis ont reconnu la nécessité d’intervenir dans ce dossier. La presse a
également relayé la position de Natalie Rickli (udc, ZH) qui a déclaré que la Suisse aurait
également dû appliquer la clause de sauvegarde à l’Allemagne pour limiter l’importante
immigration allemande: « Les Allemands pris séparément ne me dérangent pas. La
masse me dérange ». Les réactions ont été vives autant en Suisse qu’en Allemagne où le
Spiegel Online a titré « Eclat autour d’une discrimination des Allemands ». 37

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.06.2012
EMILIA PASQUIER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Der im September des Vorjahres unterzeichnete Staatsvertrag zwischen Deutschland
und der Schweiz zur Beilegung des langjährigen deutsch-schweizerischen
Fluglärmstreits wurde im Berichtjahr von beiden Parlamentskammern diskutiert und
angenommen. Der Vertrag limitiert mit einer Sperrzeit von 18 bis 6.30 Uhr die
Nordanflüge zum Flughafen Zürich, lässt aber den gekrümmten Nordanflug über
Schweizer Gebiet zu und sorgt für Rechtssicherheit, was für die weitere Entwicklung
des Flughafens von grosser Bedeutung ist. In Deutschland wurde die Ratifikation des
Vertrags 2012 ausgesetzt, die Schweiz lehnte geforderte Nachverhandlungen aber
kategorisch ab. Bei einem Besuch in Bern Ende Februar erklärte Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dem Abkommen in seiner derzeitigen Form
könne von deutscher Seite nicht zugestimmt werden. Grund dafür war die
unterschiedliche Auslegung des Vertrags: Während die Süddeutschen davon ausgingen,
dass der Vertrag jährlich noch maximal 85'000 Anflüge über deutsches Gebiet zulasse,
nannte der Bundesrat die Zahl von bis zu 110'000 Anflügen. Kretschmann betonte, dass
eine rasche einseitige Ratifizierung seitens der Schweiz das Problem nicht löse. Als
Erstrat debattierte der Ständerat am 7. März über den Vertrag. Die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Ständerates empfahl den Vertrag einstimmig
zur Ratifizierung, er sei wichtig für die Rechtssicherheit und damit für die
wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens, der Volkswirtschaft der Region und des
ganzen Landes. Eine Ablehnung des Vertrages enthalte zudem das Risiko, dass
Deutschland einseitig wesentlich restriktivere Regelungen verfüge. Auch die
Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerates empfahl die Ratifizierung
einstimmig mit dem Ziel, einen langen Streit mit dem Nachbarland beizulegen. Bei den
Standesvertretern hielt sich die Begeisterung für den Vertrag in engen Grenzen. Es
wurde in den Voten klar ausgedrückt, dass der Vertrag ein saurer Apfel sei, in den man
beissen müsse, um noch restriktivere Regelungen zu verhindern. Einige Votanten
beschwerten sich über Erpressung, nannten den Vertrag einen Knebelvertrag oder
wiesen darauf hin, dass eine Schonung gerade des dünnstbesiedelten Gebietes rund
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um den Flughafen absurd sei. Trotzdem wurde zur Annahme des Vertrages
aufgefordert. Einzig Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) stellte klar, dass sie dem Vertrag
nicht zustimmen könne, solange die innerschweizerische Verteilung des Fluglärms nicht
geregelt sei. Auch in anderen Voten wurde gesagt, dass die eigentliche Schwierigkeit
nicht in der Ratifizierung des Vertrages liege, sondern in seiner Umsetzung, in der es
darum gehen werde, die Lärmbelastung fair auf die umliegenden Gebiete zu verteilen.
Der Ständerat nahm den Entwurf mit 40 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Gleichentags wurde die Schweizer Klage gegen die einseitigen Restriktionen von
Deutschland vom höchsten Gericht der Europäischen Union (EU), dem Europäischen
Gerichtshofs EuGH, abgewiesen. Der Rechtsweg gegen die einseitigen Verfügungen war
für die Schweiz damit ausgeschöpft. Der Nationalrat debattierte am 5. Juni über den
Staatsvertrag. Während der Mehrheitsantrag Eintreten beantragte, forderte eine
Minderheit Rickli (svp, ZH) die Sistierung der Vorlage, bis die offenen Fragen bezüglich
Lärmverteilung innerschweizerisch geklärt seien, und eine Minderheit Hardegger (sp,
ZH) forderte die Rückweisung an die Kommission verbunden mit dem Auftrag, Fragen zu
Sicherheit, Lärmbelastung und SIL-Verfahren (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) zu
klären. Nach engagierter Debatte trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein,
die Minderheitsanträge wurden gegen den grösseren Teil der Fraktionen von Grünen, SP
und SVP abgelehnt. Ein Einzelantrag Walter (svp, TG) wollte in den Bundesbeschluss
aufnehmen, dass der Bundesrat bei der Umsetzung des Staatsvertrages auf eine
angemessene regionale Verteilung der An- und Abflüge achten müsse. Nachdem
verschiedentlich darauf hingewiesen worden war, dass der Antrag formaljuristisch
falsch sei, zog ihn der Antragsteller zurück. Der Nationalrat nahm den Entwurf
schliesslich mit 110 zu 66 Stimmen bei 8 Enthaltungen an. Die Fraktion der Grünen
stimmte einstimmig gegen den Entwurf, die Fraktion der SP lehnte grossmehrheitlich ab
und von der Fraktion der SVP war eine knappe Minderheit gegen die Vorlage. In der
Schlussabstimmung vom 21. Juni entschied der Ständerat einstimmig und der
Nationalrat mit 106 zu 76 Stimmen bei 8 Enthaltungen zugunsten des
Bundesbeschlusses über den Staatsvertrag. Die Zustimmung der Bundesversammlung
zum Staatsvertrag zog empörte Reaktionen vieler betroffener Regionen und
Organisationen nach sich. Es zeigte sich, dass bei einem Inkrafttreten des Vertrages
äusserst zähe innerschweizerische Verhandlungen zu erwarten sind. Der deutsche
Verkehrsminister Peter Ramsauer hielt im August in seiner Antwort auf eine Anfrage der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen fest, dass es das Ziel der Bundesregierung
bleibe, mit dem Staatsvertrag den langjährigen Konflikt positiv zu lösen. Noch offene
Fragen könnten mit einer Protokollerklärung völkerrechtlich verbindlich geregelt
werden, ohne dass der Vertrag angetastet werden müsste. Einen Zeitpunkt für die
Ratifizierung des Vertrags von Deutscher Seite nannte Ramsauer aber nicht. 38

Post und Telekommunikation

Die hohen Roamingkosten für Kunden schweizerischer Mobilnetzanbieter
beschäftigten im Berichtsjahr verschiedene Akteure. Auf Druck von
Konsumentenorganisationen räumte Swisscom ihren Kunden ab Februar die
Möglichkeit ein, eine persönliche Kreditlimite festzulegen für Ferngespräche aus dem
Ausland, die über das Mobiltelefon getätigt werden. Im Juni kündigten Swisscom und
Sunrise an, Warnungen und Kostenlimiten fürs Datenroaming einführen zu wollen. Im
Herbst gab Swisscom bekannt, die Roamingtarife schrittweise auf 65 Rappen pro
Gespräch zu senken. Eine im Mai des Berichtsjahrs im Nationalrat eingereichte Motion
Fuchs (svp, BE) verlangte „Faire Handy- und SMS-Gebühren auch für Schweizerinnen
und Schweizer“. Darin wird der Bundesrat aufgefordert, die Höchsttarife für das
Roaming an den EU-Standard anzupassen, der bis zu viermal tiefer angesetzt ist als die
Schweizer Preise. Der Vorstoss wurde nach Fuchs‘ verpasster Wiederwahl im Oktober
von Nathalie Rickli (svp, ZH) übernommen. In der ersten Session der 49. Legislatur nahm
der Rat gegen den Willen des Bundesrats mit 181 zu 5 Stimmen eine praktisch
gleichzeitig eingereichte, inhaltlich deckungsgleiche Motion Wyss (sp, BE) an. 39

MOTION
DATUM: 20.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Zwei im Jahr 2011 eingereichte Motionen zu den als zu hoch empfundenen
Mobiltelefonie-Gebühren für Dienstleistungen von inländischen Anbietern im Ausland
wurden im Berichtjahr von den Räten behandelt. Die fast gleichlautenden Motionen
Wyss (sp, BE) und Fuchs (svp, BE) verlangen vom Bundesrat die Festlegung einer
Preisobergrenze für die Mobiltelefonie-Gebühren, welche über Schweizer Anbieter im
Ausland anfallen. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des
Ständerates hat mit Blick auf den Handlungsbedarf und auf die technische Entwicklung

MOTION
DATUM: 17.09.2013
NIKLAUS BIERI

01.01.88 - 01.01.18 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ein Postulat (13.3009) eingereicht, welches den Bundesrat einlädt, bis Ende 2014 einen
Bericht über die Entwicklung der Roaming-Gebühren zu verfassen. Dabei sollen
folgende Punkte betrachtet werden: Preise beim Mobilfunkverkehr mit EU-Ländern und
mit Nicht-EU-Ländern, die technologische Entwicklung, neue Gebührenmodelle sowie
den Regelungsbedarf und die Regelungsmöglichkeiten des Bundes. Die Kommission
empfahl, die Motionen Wyss und Fuchs zu sistieren und stattdessen das Postulat zu
überweisen. Die Motion Wyss „Schluss mit überrissenen Handy-Gebühren im Ausland“
wurde am 19. März des Berichtjahrs vom Ständerat mit 22 zu 14 Stimmen bis Ende 2014
sistiert. Das Postulat der KVF-SR wurde am selben Tag überwiesen. Ebenfalls im März
nahm der Nationalrat die Motion Fuchs (svp, BE) an: Bundesrätin Leuthard betonte in
der Debatte die Freiheit des Marktes und den Umstand, dass technische Lösungen von
den Anbietern gesucht und eingeführt würden, und beantragte deshalb die Ablehnung
der Motion. Natalie Rickli (svp, ZH), welche die Motion nach Ausscheiden von Fuchs aus
dem Parlament übernommen hatte, forderte hingegen, dass mit der Annahme der
Motion der Druck auf die Telekomanbieter aufrechtzuerhalten sei, bis sich die Situation
für die Schweizer Kunden tatsächlich gebessert habe. Der Nationalrat nahm die Motion
mit 162 zu 12 Stimmen an, wobei die ablehnenden Stimmen grösstenteils der FDP-
Fraktion angehörten. Der Ständerat verhandelte die Motion im Juni des Berichtjahrs
und sistierte sie ebenfalls. Es wurde argumentiert, dass eine Preisregulierung durch die
Schweiz im internationalen Markt nicht akzeptabel sei und dass technische Lösungen
auf dem Weg zur Realisation seien. Gemäss dem Postulat der KVF des Ständerates
werde der Bundesrat die Situation aufzeigen und durch die Sistierung könne die
Forderung später wieder aufgenommen werden, falls dies notwendig sei. Es wurde
darauf hingewiesen, dass die inhaltlich ähnliche Motion Wyss bereits aus diesen
Gründen sistiert worden sei. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation im September
des Berichtjahrs und sistierte die Motion gemäss dem einstimmigen Antrag seiner KVF-
NR [26]. 40

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.
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Grundschulen

Am 4. April 2017 veröffentlichte ein ehemaliger Schüler Jürg Jegges das Buch „Jürg
Jegges dunkle Seite: Die Übergriffe des Musterpädagogen“, in welchem er dem
bekannten Sonderschullehrer und Pädagogen vorwarf, ihn während seiner Zeit als
Schüler sexuell missbraucht zu haben. Der mittlerweile 74-jährige Jegge erlangte in der
Schweiz Bekanntheit nach der Veröffentlichung seines Buches „Dummheit ist lernbar“
im Jahr 1976, in dem Jegge die klassische Volksschule für ihre Behandlung von
leistungsschwachen Schülern kritisiert hatte. Kurz nach Veröffentlichung des Buches
seines mittlerweile 58-jährigen ehemaligen Schülers, am 8. April 2017, gab Jegge zu,
dass es zwischen ihm und einigen seiner Schülern – Jegge sprach im Tagesanzeiger von
„etwas unter zehn“ – zu sexuellen Kontakten gekommen sei. Er sei der Meinung
gewesen, dass diese Kontakte in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden hätten
und er sei damals überzeugt gewesen, dass „derartige Sexualität einen Beitrag leiste zur
Selbstbefreiung und zur persönlichen Weiterentwicklung“, sagte Jegge gegenüber der
NZZ. Diese Überzeugung habe er nicht alleine gehabt, vielmehr sei sie im „links-grünen
Kuchen“ und gewissen pädagogischen Kreisen auch diskutiert worden. Die Medien
kritisierten Jegge dafür, dass er, obwohl derart überzeugt von der pädagogischen
Wirkung sexueller Kontakte zwischen Lehrer und Schülern, in seinem 1976 erschienenen
und weitherum gefeierten Buch nichts von diesen „Praktiken“ erwähnt hatte. Ebenfalls
starke Kritik erntete Jegge von Seiten der Medien dafür, dass er von einer
Ebenbürtigkeit der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ausging und nicht
erkannt habe, dass zwischen einem Lehrer und dessen minderjährigen Schülern ein
Machtgefälle bestehe. Jegges Darstellungen liessen auch den Verdacht aufkommen,
dass es sich beim Fall Jegge um keinen Einzelfall gehandelt hatte. Wenn er wüsste, dass
es noch andere Pädagogen gegeben habe, die Sex mit ihren minderjährigen Schülern
hatten, würde er es nicht sagen, so Jegge. „Ich war sicher nicht der Einzige“, meinte er
im Interview mit der NZZ. Diese Aussage veranlasste Natalie Rickli (svp, ZH), im
Nationalrat ein Postulat einzureichen. Mitte April gab die Staatsanwaltschaft Zürich
bekannt, dass sie ein Vorabklärungsverfahren wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen
mit Kindern eingeleitet habe, dabei kam es auch zu einer Hausdurchsuchung bei Jegge.
Bereits damals mutmassten jedoch einige Medien, dass allfällige Straftaten Jegges
bereits verjährt sein dürften. Mitte Mai gab die Bildungsdirektion des Kanton Zürich
bekannt, dass sie die Hintergründe des Falls Jürg Jegge abklären wolle. Mithilfe eines
Rechtsexperten sollte die damals geltende Rechtslage bezüglich sonderpädagogischen
Masssnahmen aufgearbeitet werden, womit auch geklärt werden sollte, ob die Gesetze
von den Behörden und den involvierten Personen eingehalten wurden. Zudem sollten
die relevanten Akten so aufbereitet werden, dass sie für eine allfällige
bildungshistorische Auswertung genutzt werden können. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2017
SAMUEL BERNET

Am 2. Mai 2017 reichte Natalie Rickli (svp, ZH) das Postulat Aufarbeitung des Falls Jürg
Jegge und weiterer Missbrauchsfälle im Lichte der Reformpädagogik ein. Die Aussagen
Jegges würden zeigen, wie wichtig es sei, nicht nur den Fall Jegge, sondern die
Geschehnisse der damaligen Zeit und die Auswirkungen der Reformpädagogik zu
untersuchen, begründete Rickli ihr Postulat. Sie forderte den Bundesrat auf, in einem
Bericht den Fall Jürg Jegge und weitere mutmassliche sexuelle Missbräuche an Kindern
in Institutionen wie Schulen, Kirchen, Heimen oder Vereinen zwischen 1960 und 1989
aufzuarbeiten. 42

POSTULAT
DATUM: 02.05.2017
SAMUEL BERNET

Medien

Radio und Fernsehen

Im Nationalrat wurde ein Postulat der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
angenommen, das die Überprüfung der SRG-Gebührenpflicht und des Inkassos durch
die Billag verlangt. Der Bundesrat soll in einem Bericht die Auswirkungen des
technologischen Wandels im Gerätebereich auf die Gebührenpflicht und mögliche
Alternativen zum Inkasso über die Billag darlegen. Das Postulat ging auf eine
parlamentarische Initiative von Natalie Rickli (svp, ZH) (Pa. Iv. 08.456) zurück, in der sie
forderte, dass für Computer und Handys keine SRG-Gebühren erhoben werden sollen.
Zuvor hatte es in den Medien eine Diskussion darüber gegeben, ob das Inkasso über die
Billag zu teuer sei und wie damit umzugehen sei, dass mittlerweile fast alle Haushalte
ein Gerät besitzen, mit dem sie Radio und Fernsehen empfangen können. 43

POSTULAT
DATUM: 08.09.2009
SABINE HOHL
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In Verbindung mit dem neuen Finanzierungssystem des Service public wurden auch die
gegenwärtige Organisation der Gebührenerhebung und die Kompetenz zur Festlegung
der Gebührenhöhe diskutiert. Allein zur Billag – Vertragsnehmerin für das Inkasso – und
zum Gebührenregime wurden in der Frühlingssession aus dem bürgerlichen Lager des
Ständerats vier Motionen eingereicht, die per Ordnungsantrag gemeinsam zur
Vorprüfung an die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
zugewiesen und inhaltlich in die bereits bestehende Motion der KVF-NR (Mo. 10.3014)
integriert wurden. Ende des Berichtsjahrs gab der Ständerat einer vom Nationalrat im
Juni knapp überwiesenen parlamentarischen Initiative, mithilfe welcher Nationalrätin
Natalie Rickli (svp, ZH) (Pa. Iv. 09.411) den Gebührenentscheid vom Bundesrat an das
Parlament delegiert haben wollte, keine Folge. Die gleiche Parlamentarierin reichte im
Dezember eine Motion ein, welche die durch die Umstellung auf die jährliche
Gebührenerhebung per Anfang 2011 bei der Billag gemachten Einsparungen den
Gebührenzahlern zukommen lassen will. 44

MOTION
DATUM: 08.11.2010
SUZANNE SCHÄR

Natalie Rickli (svp, ZH) reichte im September des Berichtsjahres eine Motion ein, in der
sie sich auf dieselben nichtausbezahlten 67 Millionen Franken Gebührengelder,
welche auch in einem Postulat Bieri erwähnt werden und sich auf einem Bakom-
Sperrkonto befinden, bezieht. Dieser Motion gab der Nationalrat keine Folge. Ricklis
Feldzug, wie er in den Medien genannt wurde, gegen das staatliche Radio- und
Fernsehen SRG oder deren Gebühreneintreiberin Billag stiess auch auf Kritik. So wurde
ihr in den Medien vorgeworfen, im hohen Ausmass Politik für ihren Arbeitgeber, dem
grössten Schweizer Vermarkter von TV- und Radiowerbung Goldbach Media, zu
machen. 45

MOTION
DATUM: 11.12.2011
DEBORA SCHERRER

Im April des Berichtsjahrs wurde eine Motion Rickli (svp, ZH) eingereicht, die verlangte,
dass die SRG nur noch in denjenigen Bereichen tätig sein darf, in welchen keine
Angebote von privaten Sendern bestehen. Zudem wurde in der Motion gefordert, dass
der Frequenzbereich für den Radioempfang optimiert und die Spartensender überprüft
werden. Auch eine Untersuchung zum Privatisierungspotenzial der SRG wurde verlangt.
Der Nationalrat lehnte die Motion jedoch ab. 46

MOTION
DATUM: 21.12.2011
DEBORA SCHERRER

Natalie Rickli (svp, ZH) reichte im Dezember 2010 eine Motion ein, welche die
Einsparungen der Billag, die durch die Umstellung auf die jährliche Gebührenerhebung
seit Anfang 2011 entstanden sind, den Gebührenzahlern zukommen lassen will. Die
Motion wurde vom Nationalrat jedoch nicht angenommen. Im Mai reichte Rickli
zusammen mit Francisca Brechbühler (parteilos) eine Petition „200 Franken sind
genug“ ein (Petition 11.2015), welche die Gebühren von Radio und Fernsehen von 462
Fr. auf 200 Fr. senken und die nichtausbezahlten Gebühren an die Gebührenzahler
zurückerstatten wollte. Das politische Anliegen war im sozialen Medium „Facebook“
entstanden, als Reaktion auf den Vorschlag des Bundesrats, die Gebühren in Zukunft
jedem Haushalt aufzuerlegen. Nachdem in kürzester Zeit 30'000 Anhänger gefunden
waren, schloss sich Rickli dem Vorhaben an. Die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen prüfte die Petition im Juni, gab ihr jedoch keine Folge. 47

MOTION
DATUM: 22.12.2011
DEBORA SCHERRER

Die Diskussion um die Empfangsgebühren warf auch im Berichtsjahr weiterhin hohe
Wellen und der öffentliche Druck stieg weiter an. Eine Motion Rickli (svp, ZH) verlangte
im Rahmen einer Änderung des Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) einen Systemwechsel
bei der Meldepflicht und ein Verbot einer doppelten Erhebung von Gebühren durch die
Billag. Die Motion wurde von beiden Räten angenommen und an den Bundesrat
überwiesen. Dieser unterstützte die Motion ebenfalls, da die darin geforderten
Änderungen mit der geplanten Teilrevision des RTVG einhergehen, welche im Mai in die
Vernehmlassung geschickt wurde. Ziel der Teilrevision sei auch ein sachgerechtes und
zweckmässiges Gebührensystem für die Sicherstellung des Service Public in der
Schweiz. Neu soll eine Abgabe von jedem Haushalt und jedem Unternehmen entrichtet
werden – die geräteabhängige Empfangsgebühr soll also abgeschafft werden. Begründet
wurde dieser Entscheid durch den technologischen Fortschritt, aufgrund dessen heute
auch via Internet und Smartphones die Leistungen der SRG-Medien konsumiert werden
können. Das Gewerbe und bürgerliche Medienpolitiker kündigten ihren Widerstand
an. 48

MOTION
DATUM: 10.05.2012
MÄDER PETRA
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In seiner Botschaft zur Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes beantragte der
Bundesrat, eine im Vorjahr überwiesene Motion Rickli (svp, ZH), die sich gegen die
doppelte Erhebung von Gebühren durch die Billag gewehrt hatte, als erledigt
abzuschreiben. Mit dem Wegfall der Meldepflicht durch den Systemwechsel werde das
Problem umgangen, dass Nutzer im Falle eines Umzugs in einen bestehenden Haushalt
wegen Vernachlässigung der Abmeldepflicht der Billag sowohl am neuen wie auch am
alten Wohnsitz Gebühren schulden. 49

MOTION
DATUM: 29.05.2013
MARLÈNE GERBER

Natalie Rickli (svp, ZH) brachte in einem Postulat ihr Unbehagen gegenüber den
eingeschränkten Mitwirkungsrechten der Gebührenzahler bei der Wahl der SRG-
Programme zum Ausdruck. Insbesondere nahm die Postulantin Anstoss an der
Tatsache, dass nur durch offizielle SRG-Vereinsmitgliedschaft, welche der
Gebührenzahlende durch den Kauf von Anteilsscheinen erwerben muss, der volle
Zugang zu Mitgliederforen und somit die Einflussnahme auf das Programm möglich
wird. Sie wollte deshalb den Bundesrat veranlassen, Möglichkeiten zur kostenlosen
Mitwirkung aller Programmnutzer zu prüfen. Der Bundesrat teilte die Meinung der
Postulantin und beantragte dem Nationalrat die Annahme des Vorstosses. Die grosse
Kammer folgte dieser Empfehlung in der Sommersession. 50

POSTULAT
DATUM: 21.06.2013
MARLÈNE GERBER

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2014
MARLÈNE GERBER
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Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 51

Im Februar lancierten die Junge SVP und die Jungfreisinnigen die Volksinitiative "Ja zur
Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren", welche - wie der Name bereits sagt -
die vollständige Abschaffung der Billag-Gebühren fordert sowie dem Bund untersagen
will, während Friedenszeiten eigene Radio- und Fernsehstationen zu betreiben. Die
sich ebenfalls im Unterschriftenstadium befindende Volksinitiative der Gruppe
Solidarische Schweiz (SOS), welche neben der Abschaffung der Billag-Gebühren auch
die Aufhebung der Radio- und Fernsehkonzessionen und die Auflösung der SRG
fordert, erachteten die Initianten als zu radikal. Man wolle die SRG nicht abschaffen, sie
solle sich lediglich im freien Wettbewerb selber finanzieren. Innerhalb von fünf Tagen
erhielt die Facebook-Seite zur Initiative bereits über 40'000 Likes. Nach erfolgreicher
Vorprüfung des Anliegens startete das "No-Billag"-Komitee die Unterschriftensammlung
am 11. Juni. Vorläufig keine Unterstützung erhielten die Initianten von prominenten
Vertreterinnen und Vertretern ihrer Mutterparteien. Natalie Rickli (svp, ZH) zeigte zwar
Verständnis für das Anliegen, befürchtete bei Annahme der gewählten Formulierung
jedoch den Abbau des Service public - insbesondere für die sprachlichen
Minderheiten. Die Nationalrätin hatte vor der Lancierung der Volksinitiative versucht,
den Initianten die Halbierung der Billag-Gebühren nahezubringen. Ein solches Anliegen
habe mehr Chancen bei der Stimmbevölkerung. 52

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.05.2014
MARLÈNE GERBER

In der Differenzbereinigung im September schaffte der Nationalrat als Erstrat bereits
alle bis auf eine der bestehenden Differenzen bei der RTVG-Revision aus der Welt:
Einer Minderheit Lehmann (cvp, BS) folgend schloss er sich gegen die Fraktionen der
BDP und SVP sowie einer qualifizierten FDP-Minderheit dem ständerätlichen Vorschlag
zur Erhöhung der Abgabenanteile an private Veranstalter an. Oppositionslos beschloss
die grosse Kammer, dem Ständerat folgend, auf eine Fixierung der Abgabenanteile für
Radio und Fernsehen zu verzichten. Entgegen einer starken Kommissionsminderheit
Rickli (svp, ZH) schloss sich der Nationalrat mit knappen 98 zu 90 Stimmen bei zwei
Enthaltungen ebenfalls dem ständerätlichen Vorschlag an, dass die Überschüsse aus
den Gebührenanteilen nicht an die Gebührenzahlenden zurückzuerstatten seien.
Erfolgreich beharrte der Nationalrat entgegen einer breiten Kommissionsminderheit
aus Mitte-Links auf der Möglichkeit eines fünfjährigen Opting-outs für Personen ohne
Empfangsgerät. Nachdem der Nationalrat sich in insgesamt fünf Differenzen dem
Ständerat angeschlossen hatte, beschloss die kleine Kammer, in dieser letzten Differenz
auf die Version des Nationalrats umzuschwenken. So konnte die Gesetzesvorlage noch
in der Herbstsession verabschiedet werden. Im Nationalrat stellten sich die Fraktionen
der GLP und SVP mit einer Mehrheit der FDP/Liberalen-Fraktion gegen die Vorlage,
womit diese mit 109 zu 85 Stimmen verabschiedet wurde. Etwas klarer waren die
Mehrheitsverhältnisse im Ständerat, wo mit 28 zu 14 Stimmen zwei Drittel der
Kantonsvertreter die Vorlage befürworteten. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2014
MARLÈNE GERBER

"Rösti- und Polentagraben sind programmiert", titelte die NZZ bereits am 5. Juni, mit
dem Argument, dass insbesondere die Sprachminderheiten von einem ausgebauten
Service public profitieren und dies mit einem befürwortenden Stimmentscheid
untermauern würden. Zumindest was das Resultat betrifft behielt die alte Tante
grösstenteils recht: An der Volksabstimmung zur RTVG-Vorlage vom 14. Juni 2015,
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen bei einer Stimmbeteiligung von
43,7% mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3'649 Stimmen – und somit noch leicht
knapper als die vorläufigen amtlichen Ergebnisse vermuten liessen, und gar knapper als
jedes andere seit der Einführung des Frauenstimmrechts erzielte Abstimmungsresultat
– angenommen. Treibende Kraft hinter diesem Hauch von Ja war in der Tat die
Romandie (mit Ausnahme des Wallis), wo die Vorlage teilweise beträchtlichen Zuspruch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2015
MARLÈNE GERBER
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erhielt – an vorderster Front vom Kanton Waadt, der die Vorlage, gefolgt von den
Kantonen Genf (61,9%), Neuenburg (59,6%) und Jura (58,6%), mit einem Ja-Anteil von
62,5% deutlich befürwortete. Abgesehen von der Romandie legten lediglich Basel-Stadt
(51,2%) und Graubünden (50,9%) ein Ja ein; in allen anderen Kantonen – inklusive dem
Tessin (48,0%) – fand die Vorlage keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil in den
grösseren, städtisch geprägten Kantonen immerhin die 47%-Marke überschritt,
bewegte sich dieser in den ländlichen Kantonen der Zentral- und Innerschweiz
zwischen 40% und 45%. Das knappe Ergebnis führte denn auch nicht zum Abflauen der
politischen Diskussionen, sondern zu deren intensiven Weiterführung. Die GLP, die
ebenso wie die SVP und die FDP zu den Abstimmungsverliererinnen gehörte, kündigte
beispielsweise an, eine Motion zur Definition des medialen Service public in der
Bundesverfassung einzureichen. Dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe die Debatte
zum RTVG gezeigt. Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) kommentierte die Befunde des
Tagesanzeigers, wonach die Auslandschweizer für das Ja zum RTVG verantwortlich
seien: Es sei "irritierend, dass Leute mitentscheiden, die gar nicht bezahlen müssen".
Nichtsdestotrotz seien jedoch diejenigen Gegnerinnen und Gegner, welche ihr
Stimmrecht nicht wahrgenommen hatten, zu grossen Teilen für die Niederlage
verantwortlich. Rickli rief zur Unterstützung der sich dazumals im Sammelstadium
befindenden No-Billag-Initiative auf, mit der der Druck auf die SRG aufrechterhalten
werden könne. Die Initiative erhielt nach der Referendumsniederlage nun auch
Unterstützung vom Schweizerischen Gewerbeverband. Der Verband Schweizer Medien
zeigte sich mit dem Abstimmungsresultat und gar mit dessen Knappheit zufrieden,
denn Letzteres sei ein Warnsignal an die SRG. Diese solle sich auf einen Service public
im engeren Sinne beschränken und ausschliesslich über die neue Abgabe finanziert
werden, was einem Werbeverbot für die SRG gleichkäme. 

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung: 43.7%
Ja: 1'128'522 (50.1%)
Nein: 1'124'873 (49.9%)

Parolen:
– Ja: SP, CVP, GPS, BDP (2*), EVP; Economiesuisse, SGB, Travail.Suisse, VSM. 
– Nein: SVP, FDP (3*), GLP; SGV, SBV, Konsumentenforum.
– Stimmfreigabe: SAV, SKS. 
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 54

Die hauchdünne Annahme der RTVG-Vorlage durch das Volk veranlasste Natalie Rickli
(svp, ZH) zur Einreichung einer Motion, welche einen vollständigen Bericht zum Service
public forderte. Die Motionärin sowie 105 Mitunterzeichnende störten sich ob der im
Nachgang der Volksabstimmung erfolgten ablehnenden Antwort des Bundesrats zu drei
parlamentarischen Geschäften – namentlich den Postulaten Rickli (svp, ZH) (15.3636),
Romano (cvp, TI) (15.3769) und Wasserfallen (fdp, BE) (15.3618) – mit inhaltlichen
Forderungen an einen aufgrund eines 2014 überwiesenen Postulats der KVF-SR zu
erarbeitenden Bericht zu den Service-public-Leistungen der SRG. Die Motionärin
beschuldigte den Bundesrat, trotz des knappen Volks-Jas nicht zu einer umfassenden
Diskussion über die Ausgestaltung des Service publics bereits zu sein, und forderte die
Regierung deswegen zur Berücksichtigung aller medienpolitischen Vorstösse im Bericht
auf. Der Bundesrat bestritt diese Vorwürfe in seiner Antwort zum Vorstoss und
begründete seine vorläufige Zurückhaltung damit, dass zuerst die Ergebnisse des
erwähnten Berichts sowie ein weiterer Bericht der Eidgenössischen Medienkommission
(EMEK) abgewartet werden sollten, bevor weitere Schritte unternommen würden. Eine
andere Ansicht vertrat der erstberatende Nationalrat in der Wintersession 2015 in einer
ausserordentlichen Session zum "Bericht zum Service public": Die Motion wurde mit 92
Stimmen aus GLP, FDP und der neu erstarkten SVP gegen 75 Stimmen aus Mitte-Links
und einer marginalen FDP-Minderheit angenommen und an den Zweitrat überwiesen. In
der hitzig geführten Diskussion geriet nicht nur Bundesrätin Doris Leuthard ins
Kreuzfeuer der FDP und SVP; auch die Befürworter mussten sich von der CVP-Fraktion
der Zwängerei beschuldigen lassen. Martin Candinas (cvp, GR) hielt fest, dass das
Verlangen einer ausserordentlichen Session zur Aufnahme dreier Postulate in einen –
zum Zeitpunkt derer Einreichung – bereits überwiesenen Auftrag einem
aussergewöhnlichen Vorgehen entspreche, das sich "zum Wohl eines effizienten
Parlamentsbetriebes" hoffentlich nicht etablieren werde. Einige Tage vor dem
nationalrätlichen Beschluss veröffentlichte die EMEK ihren Bericht, der von der

MOTION
DATUM: 16.12.2015
MARLÈNE GERBER
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Motionärin in der parlamentarischen Beratung als "dünnes Papier" bezeichnet wurde,
das lediglich den Erhalt des Status quo zum Ziel habe. 55

Im Ständerat reichte Hannes Germann (svp, SH) mit der Forderung an den Bundesrat,
einen vollständigen Bericht zum Service public zu verfassen, eine gleichlautende
Motion wie das im Nationalrat eingereichte Anliegen von Natalie Rickli (svp, ZH) ein. Im
Gegensatz zum Zwillings-Anliegen, das im Nationalrat in der Wintersession 2015 auf
mehrheitlichen Zuspruch stiess, versenkte die Kantonskammer Germanns Motion in
derselben Session mit 12 zu 27 Stimmen. 56

MOTION
DATUM: 17.12.2015
MARLÈNE GERBER

Die Motion Rickli (svp, ZH) mit der Forderung nach einem vollständigen Bericht zum
Service public durch Berücksichtigung dreier im Parlament damals noch nicht
behandelter Postulate erlitt im Sommer 2016 dasselbe Schicksal wie bereits im Vorjahr
die gleichlautende Motion Germann (svp, SH): Sie wurde von der Kantonskammer
abgelehnt. Der Rat folgte dabei seiner beinahe einstimmigen Kommission, welche
zuerst den sich in Arbeit befindenden Bericht zum Service public abwarten wollte,
bevor ohne diese Grundlage weitere Schritte unternommen werden sollten. Die
Annahme der Motion würde lediglich zur Verzögerung bei der Erstellung des Berichts
führen. Der Nationalrat hatte sich im Vorjahr positiv zum Anliegen geäussert. 57

MOTION
DATUM: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht zum Service public beantwortete der Bundesrat auch ein
überwiesenes Postulat Rickli (svp, ZH) mit dem Anliegen der kostenlosen Mitwirkung
der Gebührenzahlenden bei der Bestimmung der SRG-Programme. Im Service-public-
Bericht wie auch in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden
Räte bringt der Bundesrat seine Unterstützung für diese Forderung zum Ausdruck und
verspricht, zu prüfen, welche gesetzliche Grundlage erforderlich wäre, damit allen
Mediennutzerinnen und -nutzern der Zugang zu Internet-Plattformen der SRG
gewährleistet werden könnte, um sich in entsprechenden Foren an "Diskussionen über
Aspekte des Service public" zu beteiligen. 58

BERICHT
DATUM: 17.06.2016
MARLÈNE GERBER

Die knappe Annahme der RTVG-Vorlage an der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 zog
die Einreichung zahlreicher Vorstösse nach sich, die jedoch im Jahr 2016 nicht alle auf
Gehör im Parlament stiessen. Zu den gescheiterten Vorstössen zählte eine im
Nationalrat abgelehnte Motion Grossen (glp, BE), welche eine breitere, neben Radio und
Fernsehen zusätzliche Verbreitungskanäle umfassende Definition des Service public
gefordert hätte (Mo. 15.3600). 
Weitreichende Strukturänderungen bei der SRG verlangte neben einem Postulat Rickli
(svp, ZH), das eine Überprüfung des Budgets der SRG bezwecken wollten, auch ein
Postulat Rutz (svp, ZH), aufgrund dessen ein Bericht die mögliche Umwandlung der SRG
in eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft darlegen sollte (Po. 15.3419). Der
Postulant erachtete die SRG nicht als "gemeinnützige Vereinigung" sondern als
"gewinnstrebendes Unternehmen", was mit dieser Umwandlung sichtbarer gemacht
werden könnte und die Transparenz über die Verwendung der öffentlichen Gelder
erhöhen würde. Der Bundesrat stellte sich dezidiert gegen diese Ansicht: Die SRG sei
kein gewinnorientiertes Unternehmen; ein positiver Jahresabschluss stehe nicht im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck der SRG. Bescheidene Gewinne seien gar
notwendig, um Verluste aus früheren Jahren zu kompensieren. Eine knappe Mehrheit
im Nationalrat stützte die Ansicht des Bundesrates und lehnte das Anliegen ab. Ein
ähnliches Anliegen verfolgte die Motion Aeschi (svp, ZG), die ebenfalls im Nationalrat
scheiterte (Mo. 15.3558). Erfolgreicher war hingegen eine Motion Wasserfallen (fdp, BE)
mit der Forderung nach mehr Kostentransparenz ohne Umwandlung der SRG in eine
Aktiengesellschaft. 59

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Eines der drei Postulate, dessen Anliegen gemäss Motionärin Rickli und Motionär
Germann in den Bericht zum Service public hätten einfliessen sollen, wurde in der
Herbstsession 2016 vom Nationalrat abgelehnt. Dabei handelte es sich um ein Postulat
Rickli (svp, ZH),  welches Leistungen des Service public in vier Budget-Varianten
ausgewiesen haben wollte, wobei die Varianten 3 und 4 von einer Halbierung des
Budgets (Stand 2011) oder mehr ausgegangen wären. Durch dieses Vorgehen sollte
ersichtlich werden, welche Leistungen als essentiell und welche als supplementär

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER
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eingestuft würden und somit allenfalls auch durch Private erbracht werden könnten.
Sowohl die Initiantin als auch die zuständige Bundesrätin verzichteten auf ein Votum im
Rat, worauf die grosse Kammer das Anliegen mit 89 zu 98 Stimmen bei 7 Enthaltungen
aus der FDP-Fraktion beerdigte. 60

Von den 28 im Jahr 2016 behandelten Beschwerden hiess die UBI deren vier gut. In
drei Sendungen sah die Beschwerdeinstanz das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt: In
einer Sendung von RSI („Il Quotidiano“) zum Automobilsalon in Genf und in einer
Radiosendung von Radio Top zum Strassenfest „Veganmania“ erhielten Personen, gegen
die gravierende Vorwürfe erhoben wurden, keine Gelegenheit, sich zu ihrer
Verteidigung zu äussern. Als nicht sachgerecht eingestuft wurde ferner eine RTS-
Reportage von „Temps Présent“ zur Affäre um Dominique Giroud. Dieser Entscheid der
UBI ist indes noch nicht rechtskräftig, da er beim Bundesgericht angefochten wurde.
Letzten Endes entschied die UBI, dass eine Sendung von „Kassensturz“ zur
Konsumentenfreundlichkeit der Parteien im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2015
das Vielfaltsgebot verletzt habe. In der Sendung mit dem Namen „Parteien im
Konsumenten-Check: Diese fallen durch“ wurde die SVP als „konsumentenfeindlichste
Partei“ betitelt, was im Hinblick auf die anstehenden Wahlen einer negativen
Wahlempfehlung für die Volkspartei entsprochen habe. Diesen Entscheid fällte die UBI
mit 7 zu 2 Stimmen. Als Beschwerdeführende fungierten die SVP-Nationalratsmitglieder
Natalie Rickli (svp, ZH) und Gregor Rutz (svp, ZH).
2016 gingen bei der UBI 19 neue Beschwerden ein – sieben Beschwerden weniger als
noch im Vorjahr (26). 61

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2016
MARLÈNE GERBER

Ein weiterer, im unmittelbaren Nachgang zur RTVG-Abstimmung lancierter Vorstoss
verlangte die Plafonierung der Empfangsgebühren. Konkret forderte Thomas Maier (glp,
ZH) in seiner Motion, dass die Höhe der Empfangsgebühren auf dem in der
bundesrätlichen Botschaft zur Abstimmungsvorlage festgelegten Wert beibehalten wird,
bis die Service-public-Debatte abgeschlossen sei. Der Bundesrat beantragte aus
verfassungsrechtlichen Gründen die Ablehnung der Motion: Die Kompetenz zur
Festlegung der Höhe der Empfangsgebühren liege beim Bundesrat. Eine Übertragung
dieser Kompetenz auf das Parlament sei bereits im Rahmen einer parlamentarischen
Initiative Rickli (svp, ZH) aus dem Jahr 2009 (Pa.Iv. 09.411) auf Anraten der zuständigen
Kommissionen abgelehnt worden. Dabei hatten die Kommissionen die Unabhängigkeit
der Medien bei einer Übergabe der Kompetenz an das Parlament, das "als
demokratisches Organ [...] zu sehr auf Einzelinteressen und politische Befindlichkeiten
Rücksicht nehmen" würde, in Gefahr gesehen. Nichtsdestotrotz betonte der Bundesrat,
dass es nicht seine Absicht sei, die Empfangsgebühren bis zur Einführung der neuen
Abgabe zu erhöhen. Noch konkreter drückte sich Bundesrätin Leuthard während der
nationalrätlichen Beratung im Frühjahr 2017 aus: Anstelle einer Erhöhung werde es zu
einer Senkung der Gebühren kommen, wobei die Höhe der neuen Abgabe "klar unter
400 Franken liegen" werde, womit die Motion – unterdessen übernommen durch
Martin Bäumle (glp, ZH) – obsolet sei. Durch geschlossene Unterstützung der Fraktionen
der FDP, GLP und SVP erlangte das Anliegen dennoch mit 104 zu 85 Stimmen eine
komfortable Mehrheit im Erstrat. 62

MOTION
DATUM: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER

Nach einer längeren Debatte nahm in der Frühjahrssession 2017 auch der Nationalrat
Kenntnis vom Service-public-Bericht und dessen Zusatzbericht. Im Namen der Grünen
Fraktion lobte Adèle Thorens Goumaz (VD) die Leistungen der SRG für die lateinische
Schweiz und wies auf jüngste Entwicklungen auf dem französischsprachigen
Zeitungsmarkt in der Schweiz hin, welche die Notwendigkeit eines marktunabhängigen
Mediums zur Erhaltung der Medienvielfalt und Berücksichtigung von
Sprachminderheiten aufzeigten. Wie diverse Sprecherinnen und Sprecher aus anderen
Fraktionen zeigte sich auch die BDP-Fraktion besorgt ob der zunehmenden
Medienkonzentration auf dem Pressemarkt. Aus diesen Gründen bedürfe es auch eines
funktionierenden Service public im Online-Bereich, dessen Berichterstattung sich nicht
nur an der Anzahl Klicks und Höhe der Werbeeinnahmen orientiere, so die
Ausführungen von Bernhard Guhl (bdp, AG). Als Vertreter der FDP-Fraktion äusserten
Frédéric Borloz (VD) und Thierry Burkart (AG) hingegen Bedenken zu einem ausgebauten
Internetauftritt der SRG, da dies die privaten Medien stark konkurrenzieren könnte.
Eine verstärkte Digitalisierung der SRG verlangte hingegen die SP und erhofft sich
damit, die jüngere Generation in Zukunft besser anzusprechen, so Edith Graf-Litscher
(TG). Martin Candinas (GR) lobte als Sprecher der CVP-Fraktion die Qualität des Service

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER
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public in allen vier Landesteilen, betonte jedoch, dass diese auch weiterhin ohne
Aufstockung der finanziellen Mittel und in erster Linie durch Wahrung des
Informationsauftrags gewährleistet werden solle; der Einkauf von Fernsehserien und
Filmen soll kritisch überprüft werden. Kritischer äusserten sich Vertreter der SVP-
Fraktion, stellten dabei jedoch nicht die Existenzgrundlage der SRG in Frage, wie den
Voten von Natalie Rickli (ZH) und Gregor Rutz (ZH) zu entnehmen ist. Ihre Kritik richtete
sich in erster Linie gegen diejenigen Tätigkeiten der SRG, die stärker in Konkurrenz zu
privaten Angeboten stehen, so etwa Angebote im Unterhaltungs- und Sportsektor.
Verstärkte Subsidiarität forderte etwa auch Jürg Grossen (BE) im Namen der GLP-
Fraktion.
Im Rahmen dieser parlamentarischen Beratung äusserte sich die grosse Kammer auch
zu drei Geschäften, die in nahem Bezug zu Inhalten des Berichts, resp. zur Service-
public-Debatte im Allgemeinen, stehen. Einer mitte-linken Kommissionsminderheit
folgend lehnte der Nationalrat ein Anliegen seiner KVF ab, das eine duale
Konzessionskompetenz für Parlament und Bundesrat forderte und somit den Einfluss
des Parlaments in diesem Bereich stärken wollte. Ebenso verweigerte er seine
Zustimmung zu einer weitergehenden parlamentarischen Initiative, die eine
ausschliessliche Konzessionsvergabe durch das Parlament forderte. Letzteres tat der
Nationalrat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit, die ordnungspolitische Bedenken
geäussert und das Vorhaben als nicht realisierbar eingestuft hatte. Allenfalls geändert
werden soll hingegen der im Bericht festgestellte Umstand, dass die Schweiz zu einigen
wenigen demokratischen Ländern gehört, die über keine verwaltungsunabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verfügen. Ein Postulat, welches
Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen Instanz aufzeigen soll, stiess im Rat auf
stillschweigende Zustimmung. Die parlamentarische Beratung der in Reaktion auf den
Zusatzbericht eingereichten Vorstösse steht noch aus. 63

Knapp fünf Monate bevor das Volk über die gänzliche Abschaffung der Billag-Gebühren
befinden wird, erläuterte das UVEK in einer Medienmitteilung, dass die Radio- und
Fernsehabgabe ab 1. Januar 2019 CHF 365 pro Jahr, also einen symbolträchtigen
Franken pro Tag betragen werde. Die Abgabe wird folglich pro Haushalt um CHF 86 pro
Jahr oder um fast 20 Prozent reduziert. Abgabepflichtig sind wie im RTVG-Gesetz
festgehalten und durch ein fakultatives Referendum bestätigt, alle Haushalte –
unabhängig davon, ob sie ein Empfangsgerät besitzen oder nicht – und alle
Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 500'000. Ausgenommen von der
Gebühr sind Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen und Taubblinde;
Personen ohne Empfangsgeräte können während einer Übergangszeit von fünf Jahren
auf Gesuch von der Abgabe befreit werden. Kollektivhaushalte, zum Beispiel
Studentenheime, bezahlen in Zukunft insgesamt CHF 730, müssen die Gebühr aber
nicht mehr pro Haushalt einzeln entrichten. Etwa drei Viertel aller Unternehmen
befinden sich unterhalb der Umsatzgrenze und bezahlen entsprechend keine Gebühr,
anschliessend richtet sich die Gebührenhöhe progressiv nach den Umsätzen der
Unternehmen (CHF 500'000 bis 1 Mio.: CHF 365, CHF 1 Mio. bis 5 Mio.: CHF 910, usw.,
ab CHF 1 Mrd.: CHF 35'590). 
Die SRG wird zwischen 2019 und 2022 einen teuerungsbereinigt gleich bleibenden, auf
CHF 1.2 Mrd. pro Jahr plafonierten Abgabenanteil erhalten. Erhöht wird der Anteil für
konzessionierte Privatstationen; sie erhalten zukünftig wie vom Parlament gefordert 6
Prozent des gesamten Ertrags der Abgabe – den maximalen gemäss RTVG möglichen
Anteil. Auch die SDA wird mit CHF 2 Mio. pro Jahr unterstützt werden. Im Unterschied
zu früher werden Überschüsse neu auf ein Bundeskonto einbezahlt, damit sie für
spätere Gebührensenkungen verwendet werden können. Alle zwei Jahre überprüfen
Bundesrat und Preisüberwacher die Abgabentarife. 
Bereits im Abstimmungskampf zum RTVG hatte Medienministerin Leuthard
angekündigt, die Gebühr deutlich senken zu wollen. Die Medien beurteilten die
Mitteilung unterschiedlich. Allesamt sahen sie darin – trotz gegenteiliger
Versicherungen von Leuthard – einen politischen Entscheid im Hinblick auf die No-
Billag-Initiative. Die Tatsache, dass der Bundesrat gleichentags den Abstimmungstermin
für die Initiative bekanntgab, trug sicherlich zu dieser Wahrnehmung bei. Während aber
zum Beispiel Le Temps und der Bote der Urschweiz den Entscheid als starkes Zeichen
und als Konzession an die SRG-Kritiker erachteten, sah die BZ die Ankündigung weniger
positiv. Dies sei typisch für Doris Leuthard, die bei Problemen jeweils warte, bis sich
Mehrheiten gebildet hätten, um sich danach der Mehrheitsmeinung anzuschliessen und
ein Projekt zu präsentieren, das für alle ein Zückerchen beinhalte. Mehr als ein
politisches Zeichen des guten Willens sei dies aber nicht, da sich die SRG damit nicht
wirklich einschränken müsse. Die Befürworter der No-Billag-Initiative kritisierten
insbesondere, dass damit wiederum eine Definition des Umfangs und der Ausrichtung
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des Service public umgangen werde. Adrian Amstutz (svp, BE) erachtete die
kommunizierten Änderungen zwar als einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“,
dennoch müsse der Grundauftrag der SRG viel enger gefasst werden. Kritisch sah auch
Natalie Rickli (svp, ZH) die Neuerungen, da unter dem Strich die Gesamteinnahmen
durch die Gebühr stiegen und somit auch keine Notwendigkeit entstehen würde, die
aus ihrer Sicht erforderlichen Einsparungen vorzunehmen. 
Die SRG hingegen wird nach ersten Berechnungen CHF 40 bis 50 Mio. pro Jahr sparen
müssen, einerseits aufgrund des Gebührenplafonds, andererseits aber vor allem auch
wegen sinkender Werbeeinnahmen. Man müsse daher ein Massnahmenpaket zur
Ausgabenreduktion unter bestmöglicher Wahrung des Programmangebots erstellen,
erklärte SRG-Sprecher Daniel Steiner. 64

Presse

Im Jahr 2016 widmete sich das vom Fög herausgegebene Jahrbuch «Qualität der
Medien» zwei verschiedenen Schwerpunkten: Einerseits dem Medienvertrauen,
andererseits der Qualität und Vielfalt des Newsrepertoires, also dem Medienangebot.
Dabei kam die Studie zu mehreren Erkenntnissen: So sei das Medienvertrauen in
Ländern, die über einen starken Service public verfügen, grundsätzlich höher als in
Ländern mit schwächerem Service public. Wer also häufig Nachrichten des öffentlichen
Rundfunks konsumiere, entwickle ein grösseres Vertrauen in das Mediensystem. In der
Schweiz sei das Vertrauen aufgrund des starken Service public entsprechend hoch, so
ein Befund der Analyse. Ferner verfüge die Schweiz über ein diversifiziertes
Medienangebot. Zu diesem Schluss kam das Fög, weil Schweizerinnen und Schweizer
auf ein vielfältiges Berichterstattungsspektrum zurückgreifen können: Zum einen
bedingt durch die verschiedenen Abonnementszeitungen, zum anderen durch die
differenzierte Berichterstattung der SRG, welche systemrelevante ökonomische,
politische und gesellschaftliche Themen aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen
pflege.
Die Befragung von Mediennutzerinnen und -nutzern ergab ausserdem, dass die Qualität
der Abonnementszeitungen und des öffentlichen Rundfunks insgesamt als hoch
eingestuft werde. Auch teilten die Konsumierenden grösstenteils die These der Studie,
dass Qualitätsjournalismus wichtig für eine demokratische Gesellschaft sei. Gleichzeitig
sei die Anzahl der sogenannten «News-Deprivierten» von 21 Prozent im Jahr 2009 auf
31 Prozent im Jahr 2016 angestiegen. Als News-Deprivierte bezeichnete die Studie jene,
welche unterdurchschnittlich viel auf Informationsmedien zurückgreifen oder wenn,
dann auf Gratiszeitungen, kostenlose Online-Angebote oder Social Media. 47 Prozent
der Befragten gaben denn auch an, mindestens einmal wöchentlich News über Social
Media zu beziehen, für 22 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stellte «Facebook» gar die
Hauptinformationsquelle dar; lediglich 11 Prozent der jungen Erwachsenen gaben
derweil das Fernsehen als Hauptquelle an. Dies, so resümierte die Studie, biete
einerseits für Medienhäuser die Chance, viele Junge via Social Media erreichen zu
können, andererseits lauere hier auch die Gefahr, dass traditionelle, zur Zeit als
qualitativ hochwertig eingestufte Medienmarken immer weniger wahrgenommen
würden.

Die Erkenntnis der Studie, ein starker Service public fördere auch das Vertrauen in die
privaten Medien, wurde sogleich in der politischen Debatte rund um die «No-Billag»-
Initiative aufgegriffen: Deren Initianten und Befürworter waren nämlich der
gegenteiligen Ansicht: Vielmehr grabe die staatlich finanzierte SRG den privaten
Medienhäusern das Wasser ab, als dass diese von ihr profitieren würden. Die Studie sei
lediglich eine Verschwendung von Steuergeldern, meinte die Initiativbefürworterin und
Nationalrätin Nathalie Rickli (svp, ZH) laut St. Galler-Tagblatt.

Für die jährlich erscheinende Studie werden seit 2009 pro Jahr 3'400 Onlineinterviews
durchgeführt, zudem wurden 2016 insgesamt 1'613 repräsentativ ausgewählte Personen
aus der Deutschschweiz und der Romandie mittels Onlinefragebogen zum
Themenschwerpunkt befragt. Miteinbezogen wurde erstmals auch der «Reuters Digital
News Report», welcher Umfragedaten aus 26 Ländern und rund 50'000 Interviews
enthält. 65

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.11.2016
CHRISTIAN GSTEIGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Auch das Fraktionsvizepräsidium wurde Ende Januar neu besetzt und auch hier kam es
nicht zu einem Richtungs-, aber doch mindestens teilweise zu einem
Generationenwechsel. Vom Amt zurück traten Jean-François Rime (FR), Hansruedi
Wandfluh (BE) und Bruno Zuppiger (ZH). Bestätigt wurde Yvette Estermann (LU) und
gewählt wurden die vom Parteivorstand vorgeschlagenen Peter Spuhler (TG), Guy
Parmelin (VD) und Natalie Rickli (ZH). Ebenfalls neu im auf fünf Personen ausgeweiteten
Vizepräsidium nahm Alex Kuprecht (SZ) Platz. In der Presse wurde in der Folge
kolportiert, dass eigentlich Kuprecht – als Vertreter des Ständerats – aber nicht Rickli
gewählt, und dass erst nach einigem Hin und Her ein fünfter Platz eingeführt worden
sei, um auch Rickli ins Vizepräsidium aufnehmen zu können. 66

PARTEICHRONIK
DATUM: 01.02.2012
MARC BÜHLMANN

Aufgrund des Ausscheidens von Peter Spuhler (TG) aus dem Nationalrat und dem
Rücktritt von Natalie Rickli (ZH) als Vizepräsidentin der SVP-Fraktion waren im
Fraktionspräsidium zwei Posten vakant, die Ende Februar wieder besetzt wurden. Zu
neuen Vizepräsidenten wurden die Nationalräte Thomas Aeschi (ZG) und Felix Müri (LU)
bestimmt. Sie vervollständigten damit das im Vorjahr neu gewählte Fraktionspräsidium,
dem auch Adrian Amstutz (BE) als Präsident und die weiteren Vizepräsidenten Guy
Parmelin (VD), Alex Kuprecht (SZ) sowie die Vizepräsidentin Yvette Estermann (LU)
angehören. 67

PARTEICHRONIK
DATUM: 25.02.2013
MARC BÜHLMANN

Auch Natalie Rickli trug dazu bei, dass in den Medien mehr von Exponenten der Partei
als von deren Inhalt berichtet wurde. Die junge Zürcherin, die bei den nationalen
Herbstwahlen die meisten Stimmen aller Kandidierenden erhalten hatte, musste mit
ihrer Gesundheit bezahlen, dass sie parteiintern zahlreiche Aufgaben übernommen
hatte und auch in den neuen Medien – Facebook und Twitter – omnipräsent war.
Aufgrund eines Burn-outs legte sie ab Mitte September eine mehrwöchige Pause ein
und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. In der Folge wurde in den Medien über die
zunehmende Belastung im politischen Milizsystem debattiert. 68

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.09.2013
MARC BÜHLMANN

Als Erfolg verbuchte die SVP auch die Annahme der Pädophileninitiative. Diese war zwar
ursprünglich von Christine Bussat, der Präsidentin von Marche Blanche, eingereicht
worden, in der Öffentlichkeit trat aber vor allem Natalie Rickli (svp, ZH) als vehemente
Verfechterin des Anliegens auf, sekundiert von Gregor Rutz (svp, ZH) und Oskar
Freysinger (svp, VS). Die drei sassen allerdings nicht im Initiativkomitee, sondern im
medial vor allem im Rampenlicht stehenden Pro-Komitee, das erst später durch
verschiedene Parlamentsmitglieder gegründet worden war. Bussat entschied sich Mitte
August, der BDP Waadt beizutreten und ev. für die eidgenössischen Wahlen 2015
anzutreten. Sie sei zwar mit der SVP in vielen Punkten einig, die Volkspartei zeige aber
vor allem in der Romandie homophobe Tendenzen, und rassistische Ideen gingen ihr
gegen den Strich. Der Eintritt in die BDP verärgerte vor allem Oskar Freysinger, der sich
sehr enttäuscht zeigte und den Entscheid als "stillos" bezeichnete. 69

ANDERES
DATUM: 26.08.2014
MARC BÜHLMANN

Wie schon 2012 fiel die SVP bei der Parolenfassung zu den eidgenössischen
Volksabstimmungen durch einige Inkohärenz auf. Gleich bei vier Vorlagen, in denen
SVP-Mitglieder teilweise federführend waren, kam es zu abweichenden kantonalen
Parolen: Einige Mühe bekundete die SVP etwa mit der Parolenfassung zur
Ecopopinitiative, die teilweise auch als Druckmittel zur Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative betrachtet wurde. Weil einige SVP-Mitglieder dem
Ecopop-Komitee angehörten, kam es an der Delegiertenversammlung Ende August in
Unterägeri zu einer Debatte, bei der sich die Gegner des Begehrens schliesslich mit 298
zu 80 Stimmen durchsetzten. Dabei wurden von der Parteispitze auch strategische
Argumente vorgebracht: Wenn die SVP Ja sage und die Initiative an der Urne abgelehnt
werde, dann könne das so ausgelegt werden, als wollten die Stimmbürger die
Zuwanderung gar nicht begrenzen. Sieben Kantonalsektionen (AG, BL, LU, OW, SO, SZ,
TI) wollten diese Argumentation allerdings nicht unterstützen und empfahlen ein Ja.
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Mitte Oktober beschloss der Zentralvorstand das Nein gegen die Initiative zur
Abschaffung der Pauschalbesteuerung und zur Goldinitiative. Im Vorfeld war
gemutmasst worden, dass vor allem letztere intern zu Diskussionen geführt habe und
deshalb den Delegierten nicht vorgelegt werden sollte. Offizielle Lesart war, dass man
den Delegierten an der Versammlung in Rothenturm (SZ) am 25. Oktober mehr Zeit für
die Debatte der geplanten Initiative zur Umsetzung von Volksentscheiden (gegen fremde
Richter) lassen wolle. Insbesondere das knappe Nein des Zentralvorstandes gegen die
Goldinitiative (mit 35 zu 34 Stimmen) weckte heftigen Widerstand der Initianten, die
allesamt selber der SVP angehören. Ulrich Schlüer und Lukas Reimann sprachen von
einem Demokratieproblem und kritisierten, dass der Antrag der JSVP, die Delegierten
trotzdem abstimmen zu lassen, vom Vorstand nicht ausgezählt, sondern nur geschätzt
worden sei, obwohl das Ergebnis sehr knapp gewesen sei. Der Vorstand begründete
sein Nein damit, dass unverkäufliche Goldreserven im Krisenfall der Schweiz keinen
Nutzen brächten. In der Tat widerspiegelten aber dann nicht weniger als 16
abweichende Sektionen (AG, BE, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TI, VS, ZG; NE
beschloss Stimmfreigabe) die knappe Haltung in der Parteielite. Gegen das bereits Ende
November 2013 gefasste Ja des Zentralvorstandes für die Abtreibungsinitiative regte
sich nicht nur Widerstand bei den SVP-Frauen, die im Januar ein Nein beschlossen,
sondern auch in den Kantonen Jura und Waadt, die ebenfalls ein Nein empfahlen. Die
Kantone Freiburg, Genf und Graubünden beschlossen zudem Stimmfreigabe. Das Ja des
Zentralvorstandes im April zur Pädophileninitiative, bei der sich insbesondere Natalie
Rickli und Oskar Freysinger stark ins Zeug legten, weckte ebenfalls den Unmut der SVP-
Frauen, die auch hier ein Nein empfahlen. Schliesslich tat sich die Basis schwer mit
dem Nein-Entscheid des Parteivorstandes beim Gegenvorschlag zur Hausarztinitiative,
wogegen in den Kantonen neun abweichende Parolen gefasst wurden (Ja in FR, GE, GL,
GR, JU, LU, SH und TG; Stimmfreigabe in UR). Bei den übrigen sieben Vorlagen war sich
die SVP-Familie hingegen ausserordentlich einig – insbesondere wenn es sich um linke
Begehren handelte und natürlich bei der eigenen Masseneinwanderungsinitiative, bei
der bereits Ende November 2013 mit 352 zu 0 Stimmen für ein Ja geworben wurde.  Das
Nein zu FABI war ebenfalls bereits im November des Vorjahres vom Zentralvorstand
gefällt worden. An der Delegiertenversammlung Anfang April in Näfels (GL) sprachen
sich die SVP-Delegierten auch deutlich für den Kauf des Kampfjets Gripen (393 zu 1
Stimmen) aus. Bundesrat Maurer bezeichnete die anstehende Volksabstimmung als
generelles Votum für oder gegen die Armee. Gegen die Mindestlohninitiative wurde
hingegen wie erwartet ein einstimmiges Nein empfohlen. Solche linken Anliegen – und
nicht die in den Medien angeprangerte Einwanderungsinitiative – seien Gift für die
Schweiz, kommentierte Parteipräsident Brunner den Delegiertenentscheid. Ebenfalls
wenig umstritten waren das Nein zur Einheitskrankenkasse (mit 354 zu 9 Stimmen) und
das Ja zur Gastrosuisse-Initiative (357 zu 1 Stimme). 70
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